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Vorwort

Diese Blätter erzählen schlicht, was der evangelischen
Kircheugemeinde zu Christburg in mehr denn 300 Jahren
widerfahren ist.

Mit dem ersten Darsteller ihrer Geschichte,»demKöniglich
Polnifchen Hoff-Naht und Burgermeister in Conitz« Jfaak
Gottfried Gödtke, dem Schwager des hiesigen Pfarrers
Zillich, muß ich es beklagen, daß infolge der großen, die

ganze Stadt verzehrenden Brände »von dem Religions-Wesen
älterer Zeiten weder auß Stadt- noch Kirchen-Büchernetwas

griindlicheres oder auszsiihrliches kan beygebracht werdcn.« So

liegt denn über den ältesten Zeiten unserer Kirchengemeinde
tiefes Dunkel. Wird es zuweilen aber gleichsamdurch ein fahles
Licht erleuchtet, so sehen wir, wie auch die Geschichteunserer
Gemeinde eine Leideusgeschichteist, wie aber auch hier evange-
lischer Glaube der Sieg war, der die auf den weltlicheu Arm

des Polentums sich stützendePapstkirche überwunden hat.
Gödtke’s Bericht ist in Dr. Schmitt’s und in meine

Darstellung herübergenomnien. Schmitt hat ihn nur für die

älteste Zeit etwas ergänzt, glücklicherweiseaus einer Quelle,
die sich mir nicht geöffnet hätte. Jch habe seinen Ergänzungen
noch einiges hinzufügenkönnen, dann aber die Geschichteseit 1730

zum erstenmale geschildertauf Grund archivalischeuMaterials und

eines ausgedehnten Briefwechsels. Es ist möglichst der Wort-
laut der Akten in die Darstellung aufgenommen, woher einige
Härten des Ausdrucks ihre Erklärung finden. Wo ich bei
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Namen und Zahlen von Gödtke, Schmitt. von Arnoldt
nnd Rhes a abweiche, habe ich es, da es sich um unbedeutende

Dinge handelt, fast nie begründet; stets ist es aber nach ge-

wissenhafter Prüfung geschehen.
Den Behörden, die mir Einsicht in die Akten gewährt,

der Königlichen und UniversitätssBibliothek zu Königsberg,
die mich durch Zusendung von Büchern auf das bereit-

willigste unterstützthat, sowie den Amtsbrüdcrn, die auf meine

Anfragen freundlichst geantwortet, sage ich hiermit verbind-

lichsten Dank.

So schlicht diese Arbeit ist, so viel Mühe hat sie gemacht,
besonders deshalb, weil ich so oft ohne Erfolg Nachforschungen
angestellt habe. Mag sie die Liebe zu unserer Kirche stärken
und die stolze Freude, ein lebendiges Glied an ihr zu seinj in

unserer Gemeinde mehren. Das innere Glück unseres deutschen
Vaterlandes hängt zum guten Teil an der stillen, selbstlosen
Arbeit der evangelischen Kirche, die eine Gemeinde-Kirche ist
und darum der treuen Mitarbeit des Einzelnen nicht entbehren
kann.

Ch1«istbul«g,im Juni 1892.

Der Verfasser.
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Auszug
auS dem VisitationS-Recesz

vom x2. September x792.

Schließlichist zu merken, daß die hiesige
neue Kirche Dominica Trinitatis eingeweilsetworden,
womit dieser liccessus visitationis geschlossenwird.

Wecøzclsclø Icezclz
Vis. Conmx predigen
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Erster Abschnitt

Die Zeit des Kampfes der evangelischen
Gemeinde um ihren Bestand.

(Unter politischer Herrschaft bis zum Jahre 1772).

Als Dr. Martin Luther dasj- fast verloren gegangene

Evangelium dem deutschenVolke wiedergewanu, als die Refor-
mation sich mit unglaublicher Schnelligkeit durch die deutschen
Lande verbreitete, schienauch ihr Zug durchWestpreußenein un-

unterbrochener Siegeszng werden zu wollen. Polen und

Deutsche waren freudig bereit, wie man damals sagte, die

Veränderung der alten mit der neuen Religion vorzunelsnneir
Zwar waren die Polen stete- gut röiuisch-katholischund den

(83el1riiuchenihrer Kirche ergeben gewesen. Aber immer hatten
sie sich gehütet den kirchlichenVorschriften einen unlieqnemen
Einfluß auf die Dinge dieser Welt zu gewähren. Was ihrer
Nation zu dienen schien, gab fiir sie mehr den Ausschlag
als was- der römischenKirche frommte. Daher hatten sie
einst kein Bedenken getragen, den unter besonderer Obhut
des Papstes stehenden deutschend)iitterorden zu schädigenund

mit den keherischenHufsiten zu liebäugeln; solche Politik
lag im Nutzen des Vciterlciiides. Jetzt schiensich lsjelegeuheit
zu bieten, ooin Nacken desJ Volkes das Joch der Priester-
herrschaft abzuschiitteln, Fasten, Gelübde, Feiertage und ähn-
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liche Fesseln zu sprengen. llngestiimer Freiheitsdrang trar

es, was besonders den politischen Adel in Massen bon der

katholischenKirche abfallen lies3.
Ahnlich waren ohne Zweifel zum Teil die Gründe,

aus denen die Deutschender d)ieformation so freudig zufielen:
war sie doch nicht nur eine kirchliche Bewegung, sondern eine

Erneuerung des Lebenss- anf all seinen Gebieten. Aber für
sie kam noch ein anderer, mehr innerlicher und darum um

so gewaltigererAntrieb dazu. Die Deutschen in Westpreuszen
waren zum größten Teil Einwanderer ausr- Niedersachsen
Landgenofsen Dr. Martin Luthe1·o. Der (83ewissensernstund

die Glanbensfreudigkeit des- groszen Reformatow fanden in

ihrem Herzen mächtigenNachhall Ein tief inneres-, religiöser-
Bediirfnis war es, das sie oor allem der oeräuszerlichten
katlwlischenKirche entfremdet hatte nnd der neuen Religion
znfiihrte, die den Schwerpunkt in das nur in Christo gebundene
und damit freie Gewissen deiJ Einzelnen legte. Leugnet man

diesen Grund, wie will man denn die Thatsache erklären,
das; die Polen sich später wieder in Massen der römischen
Kirche nnterwmsfeir die Deutschen aber mit oerschwindeuden
Ausnahmen sich bon dem Evangelium weder durch polnische
Gewalt noch durch jesuitischeLockung abbringen ließen?

So kam denn, das; nur wenige Jahre später, als-

Lnther seine 95 Thesen an das Thor der Schloßkirchezu Witten-

berg geschlagenhatte, weite Kreise unseresheutigen Westpreufzen
eoangelisch waren. Die groszen Städte nahmen die alten

Kirchen fiir den neuen Gottecsdienft in (83ebranch,nnd 1556

beantragte die Ritterschaft auf dem Landtage zu Marienburg
Gewährung der Religionofreiheit.

Der Wogenschlag dieser gewaltigen Bewegung drang
auch nach Christburg

«

Hier hatte auf steiler Anhöhe der Landmeifter Heinrich
oon Wida im Jahre 1248 eine Burg deLJ deutschen Ritter-
ordens errichtet, die in kiirzester Zeit eine der Hauptfesteu
des Landes wurde, die Ehristbnrg Unter den Mauern dieser
Feste erinnele bald, oon deutschen Rreuzfahrern angelegt, die

Stadt gleichenNamens· Wenig mehr als 200 Jahre stand
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sie unter deutscher Herrschaft; durch den zweiten Thorner
Frieden 1466 wurde auch jsie dem KönigreichePolen zuge-

schlagen Doch zäh nnd treu bewahrte ihre Bürgerschaft
deutsche Art trotz mancherlei Bedrückungder politischen Be-
amten. Einst war die Stadt durch die Nähe der Burg, auf
der ein Komtnr seinen Sitz hatte, durch ihre Lage an der

Sirgune, auf der die Schiffe vom Hafse über den Dranseusee
bis Christburg kamen, zu einem gewissenWohlstande gelangt,
der anch dem kirchlichenLeben zu gute gekommenwar. Stolz
erhob sich die reich dotierte Pfarrkirche zu St. Kat"harinen,
außer ihr aber standen noch in und neben der Stadt nicht
weniger als 6 Kirchen und Kapelleir in deren einer am Tage
nach Mariä Heimsnchnng großer Ablaß gehalten wurde.

So zahlreichdie Stätten des katholischenGottesdienstes
waren, so wenig scheintdieser die Gemüter damals befriedigt
zu haben. Denn als die evangelischePredigt in der Umgegend
erscho«ll,wandten sichihr auchdieBewohner von Christbnrgfreudig
zu. Anfangs wagten sie nicht, den evangelischenGottesdienst
in der eigenen Stadt zu halten, sondern wohnten ihm in den

Kirchen des angrenzenden, längst schon ganz evangelischen
Oerzogtnms Preußen bei. Da jedoch ihr damaliger Erbl)er.r,
der Illiarienlmrger Wohwode Achatius von Zehmen, dessen
Familie ZiönigSigismund I. mit der Christbnrger Starostei
belchnt hatte, selbst der TJieformation zugethan war, wurden

auch die Christburger nmtiger nnd hielten sich für den

evangelischen (Sjottesdieust einen eigenen Prediger Namens

Telzniann Nach dem Tode des milden nnd vorsichtigen
Achatins (1546) trat sein Sohn Christoph von Zehnten
den Besitz von Christbnrg an. Feurigen Wesens nnd zu

scharfen Maßregeln geneigt, zog er um 1567, da fast alle

Bürger schon evangelischgewordenwaren, nicht nur die Güter
der katholischen Kirche zu Christburg sondern die sieben
katholischenKirchen nnd Kapellen selbst ein. Fortau benutzten
die evangelischenBürger die ehemaligePfarrkircheSt. Katharinen
zn ihrem Gottesdienstx den Hochaltar-, auf dem einst das

Meßopser dargebracht war, ließ Tetzmann zerstören.
Jn dieser Zeit, also etwa 1570, mögen auch die Christ-



bnrger das Recht der freien Religionsiibnng das exeroitium

religionis, erworben haben-I-)
Hätte die weltliche Macht in diese Ereignisse nicht

gewaltthätigeingegriffen,so wäre die gerade von Katholiken
so beklagte»Glanbensfpaltnug«in Weftprenszen niemals ein-

getreten: in wenigen Jahren hätte oon einer katholischen
Kirchewahrscheinlichnicht mehr die Rede sein können, da sie
in die evangelischeKirche vollständigaufgegangen wäre. Die

polnischeuKönigehatten bis zum Jahre 1586 die reformatorifche
Bewegung in Westprenßenzwar nicht gefördert, waren ihr
aber auch nicht feindselig entgegengetreten.

Sigismund Il. August erwies sich im Verlaufe seiner
Regierung den Protestanten gnädigerals bei ihrem Beginne
Stephan Bathory’s Grundsatz war als König iiber
die Völker, aber nicht iiber die Gewissen herrschen zu
wollen. Fast noch günstigerzeigten sich die kirchlichenMacht-
haber: der pomesanische Bischof Erhard oon Queis3 war

1524 selbst evangelischgeworden, und der kulmischeBischof
Stauislaus Zelislawski erkannte wenigstens eine Refor-
mation der katholischenKirche als notwendig an.

Da bestieg im Jahre 1586 Sigismnnd HI. den

polnischenKönigsthron,ein schwacherFürst aber ein eifriger
Katl)olik, der der lsseiftlichfeiteinen fast unbegrenzten Einflus;
auf seine Entschließungeneinränmte nnd seine Regierung zn
einem gehorsamenWerkzeugein der Hand der Jesuiten herabsetzte
Nun konnte auch in Westprenßendie romische (85eistlicht·eit
wieder aufatmen, denn die polnische Krone war bereit, zur

Unterdrückmigder Geister, denen die alte Kirchenicht geunichsen
war, den Arm der weltlichen Macht zu leihen.

«’) ist auffällig, daß das Christburger Prioilegienluich die

Abschrifteu der Religionsprioilegien enthält, die der Stadt Marienburg
1569 und den beiden Marienburger Werdern 1633 erteilt sind — die

erste Abschrift sogar iu doppelter, in unbeglaubigter wie in beglaubigter
Form — »daß auch ein genaues Verzeichnis der Festtagc giebt, wie

sie laut Ubereinkuuft zwischen der Bürgerschaft und dem katholischen
Pfarrer zu Marienburg gefeiert werden folleu, das; es aber nicht den
geringsten Anhalt dafür bietet, ob und wann der Stadt Christburg selbst
ein besonderes exercitium religionis erteilt ist.
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»Bei der Kirche bleibt der alte Herrgott«, sagt ein

polnisches Sprichwort. Deshalb war es die Sorge der

römischenGeistlicl)·keit,die entrisseneu Pfarrkirchen wieder in

ihren Besitz zu bekommen. Zwar waren von den Gemeinden,
wenn sie nicht schon überhaupt ganz evangelisch geworden,
nur noch winzige Reste vorhanden. Aber nach den Grund-

sätzen des kauonischen Rechtes sind die kirchlichenGe-
bäude wie alles Kirchenvermögenja nicht Eigentum der

Einzelgemeinde, sondern der Gefamtkirche. Mag darum

auch die einzelne Gemeinde ihr Bekenntnis ändern, das Ver-

mögen bleibt der (85esamtkirchedennoch erhalten. So wurde
denn gegen die ketzerischeuGemeinden wenigstens der kleinen,
machtlosenStädte der Rechtsweg beschritten,und die polnischen
Gerichte erkannten nach jenen römisch-katholischen,,k)iechts-«
Grundsätzenauf Auslieferung der alten Kirchen

Auch die Stadt Ehristbnrg wurde von dem römisch-
katholischenPfarrer Thomc Lange vor Gericht gefordert,
weil sie den Katholikeu die Pfarrkirche widerrechtlich fort-
genommen ha·be. Das KöniglicheHofgericht erkannte 1595

während des Reichstages zu Krakau dem Antrage gemäß,
daf; die Stadt Christburg verpflichtet sei, die »Pfarrkirche
nebst Gerät nnd Juventarium« zurückzugeben Wahr-
scheinlichwurde dagegen, aber vergeblich,Berufung eingelegt,
denn am 26. Mai 1598 bestätigteSigismuud111. zu Marien-

burg das gefällte Urteil. So übergab denn die Stadt am

27. Juli 1598 in Gegenwart eines Landboten (Ministeria1is
Regnh nnd zweier Edelleute dem katholischenPfarrer dieKirche
nebst dem gesamten(85erät unter ansdriicklichemVorbehalt ihrer
Wiedererlangnng aus unterthäuigemlssehorsam gegen die

KöniglicheMajestät
Das ergangene Urteil aber war zweideutig Wie es

von der katholischenlsjeistlichskeitansgelegt wurde, und welchen
Vedriicknngeu die Evangelischenausgesetzt waren, mag folgender
Auszug aus einem Rundschreiben darthuu, das der Rat der

Stadt Danzig unter dem 26. Juli 1599 ergehen ließ. Jm
stolzen Gefühl ihrer Macht betrachtete die einflußreicheSee-
stadt sich als die geboreneSchiitzeriuder kleinen evangelischen



Städte und wurde von diesen als solche um ihren Beistand
mit Rat und That vertrauensvoll angegangen Jn diesem
Rundschreibendas den Groszkanzlern dem Groszmarschalhden

Wohwoden Kastellanen und andern hohen Stcmtsbeamteu

zugestellt wurde, heißt es (in Ubersetzuug):’««)
Es werden nicht unr, wie man früher irrtüm-

lich angenommen hat, die Kirchen das heißtgewisse
von Stein aufgeführteGebäude abgefordert, indem
dabei einem jeden seine Religiousfreiheit gelassen
wird, sondern man ficht vielmehr die innerlichen
Tempel an und erstrebt eine unerträglicheHerrschaft
über die Gewissen Solches ist trotzdem der staat-
lich anerkannten Religiousgesellschaft(publie.a con-

foederatio) gegenüberund nach den besonderen mit

KöniglicherHand nnd Siegel bestätigtenFreibrieer
unzulässig;auch läßt die Sorge für die öffentliche
Ruhe uud das traurige Bild anderer Proviuzen
es nicht ratsam erscheinen einen unerträglichenGe-

wisseuszwangeinzuführen. . . mag uns nur

dieses anzuführenerlaubt sein das; nach dem Bei-

spiel der Stadt Kulm (deren Bewohner, um nicht
ihr Bürgerreehtzu verlieren sich zum Papstt1uu.be-
kennen miissen) auf den hiesigen Dörfern wo die

Katholiken die Kirchen nebst allen ihren Einkünfteu
innehaben nicht uur keine evangelischen Prediger
geduldet werden obgleichdie Leute sie in ihren Häu-
sern auf eigene Kosten unterhalten wollen sondern
auch gegen solche,die ihnen lluterhalt gewähren so-
gar Prozesse angestrengt werden Auch hat man über

die Gewissen eine Untersuchunganzustellenangefangen
denn einige sind, um wegen Ketzerei rechtlichbelaugt
zu werden vor den Bischof geladen: andere wurden

gezwungen entweder wider ihr Gewissen die päpft--
lichen Gebräucheanzuerkennen oder den Unterhalt
in den Spitälern die zugleichmit den Kirchen den

«»F Leut nich, a. a. O. Documenta 146ff.lI s
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Evangelischeufortgenommen sind, zu verlieren. ist
das ein ähnlichesVerfahren, wie wenn die Bekenner

unserer Religion auch nach dem Tode derartig ange-
feindet werden, daß man ihnen das Begräbnisnichtnur

in den Kirchen und auf den Kirchhofen,sondern auch
in dem ganzen katholischenGebiet allem menschlichen
Gefühl entgegen versagtz. . Ferner wird einigen, die

ihre Kirchen verloren haben, verboten, eine neue Kirche
auf eigene Kosten zu bauen. Anderen wird, angeblich
auf KöniglicheBefehle hin, untersagt, zum Gottes-

dienst in Privathänsernzusammen zu kommen, und
die Versammlungen frommer Leute werden mit der

gehässigenBezeichnung »Conventikel« belegt. Die

neulich gegen die Marienburger und Christburger
ergangenen Urteile beweisen auf das deutlichste,
das; die Einziehung der Kirchen der geringste Teil
der feindlichenAnschlägegewesen. Denn nach ihrer
Einziehungwerden nunmehr andere scharfeProzesse,
Zubel-)ör,Vuszen nnd Unkosten betreffend, ausgeklü-
gelt, und unter solchem Vorwand wird nicht nur

das Vermögen der Städte in Anspruch genommen,

sondern maßt sich auch die Geistlichkeitdas Recht
an, die Privilegien und Stadtbücherzu durchsuchen,
was das geeignetsteMittel ist, ohne Mühe die Städte
ans ihrer sicheren Stellung zu drängen. . . .

kommen Dinge vor, die durch das Staats- und

Privat-Recht des Landes ausdrücklichverbot-en sind. . .

ergehen llrteile in Sachen, die garnicht vorher
zur- Verlmndlung gestellt waren, wohin die Auf-
zeigung der Marienbnrgischennnd Christ burgis cheu
Stadtbüchergehört.

Einer der wenigen, die dieses Rundschreiben beant-

worteten, war der kulmischethwode Nicol a us D zialinski.
Sein Schreiben zeigt, das; er nicht zu den katholischenHeiß-
spornen gehört: er verurteilt die Versagung des Begräbnisses
in nicht geweihter Erde als unmenschlichund will den Evan-



gelischeudas Recht, auf eigene Kosten Kirchen zu bauen und

Prediger anzustellen, nicht bestreiten· Desto wichtiger ist es,
um iiber die damaligen Leiden unserer evangelischenVors-

fahren ein Bild zu gewinnen, zu hören, wie eiu immerhin
gemäßigterMann die kirchlicheLage beurteilt. Er schreibt
unter dem 26. August 159955

»Wenn ich dieses- grosze Reich anschaue, so
bemerke ich darin eine größereReligiousstciheit alsI

wohl billig ist, und gewahre keinen, der seiner Ri-

ligiou wegen mit Geld, (83efängnis,Verbaunung oder
mit irgend einer andern Strafe belegt worden ist.
Sogar dem Eliichtrswiirdigsten(dete1srimis) steht es-

frei zu glauben, wass- ihiu gefällt, wenn auch an

sich gottlos ist . . . Aber die Kirchen gehören zum

Recht des- Papstes und der Bischöfe, nnd wer dieses
leugnet, der ist fiir einen des Rechtes- uud der Gesetze
Uukundigen, jafiir einen der Vernunft Veraubten an-

zusehen. Denn wer hat die Kirchen erbaut? Gewis;
niemand anders alcz solche, die des Papste-«-Gewalt
und Herrschaft (autoritatem et imperium) aner-

kannt haben . . . Da die Kirchen auch dein König-
lichen Patrouatsrechte unterstehen, wie können sie iu

Beschlag genommen werden, ohne das; nicht zugleich
die Gewalt und dasj- RechtdedzKöiiigsoerletztwird? . .

Was- dairs gegen die Marienburger gefällte Urteil

betrifft, gewis;: wenn sie die Kirchen wieder abzutreten
gehalten sind, so haben sie auch natürlich alles-,
was- dazu gehört, wieder mitzuriickzugebeu.
ist auch kein Zweifel, das; die Schulen mit zur

Kirche gehören . . . Wenn aber geklagt wird, die

Religiouggesellschaft(confoederatio)
.

werde verletzt,
so kann ich nur wiinscheu, das; dieselbe niemals- be-

standen hiitte da sie dein göttlichenund weltlichen
Recht, ja der Vernunft selbst wider-spricht

«-

') Lengnich, a a. O. Documentzr k-» 1:'-1 ff.
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Diese Auslegung des Begriffs »Jnventari1un«war denn

auch, wie ans jenem Schreibenhervorgeht, der Stadt Christ-
b urg gegenüberzur Anwendung gebracht. Nichtzufriedenmit der

Auslieferung der »Pfarrkirche nebst Gerät« beanspruchte
der katholischePfarrer auch das- »Jnventarium«, nämlichdie

Schule, gewisse (-sjrundstückeund Einkünfte Um seine An-

sprüche begründenzu können. verlangte er das Recht, die

städtischenUrkunden durchsuchenzu dürfen, nnd lud die Stadt
abermals vor das- Hofgericht Am Mittwoch nach Miseri-
cordiasz Domini 1599 ward der beklagte Teil — bei einer

Buße von 25000 Gulden —

zur Einräumung der Schule
verurteilt, wegen der übrigen Sachen aber wurde eine aus

drei Personen bestehende Kommission ernannt. Diese er-

schien am 15. November in Christburg wo sich zugleichdie

Sekretäre der drei großen Städte Danzig, Elbing nnd

Tl)orn, sowie ein Ratmann von Marienburg einsanden,
Inn der bedrängtenStadt mit ihrem Rat beizustehen. Die

Rommissarien ermahnten zu einem Vergleich nnd setztendazu
einen Termin auf den 29. September 1600 an. Da der

Vergleich nicht zu stande kam, legten die Christburger von

der Ronnnission abermals an das Hofgericht Berufung ein·
Die Sache begann sich nnn in die Länge zu ziehen. Aus
Erkenntnisse folgten Berufungen, nnd noch 1604 erschien in

dieser Sache zu Christbnrg eine Kommission Wie der Prozes;
entschieden wurde, ist unbekannt, doch wird man nach dem

Beispiel anderer Städte annehmen dürfen,das; er zu gunsten
der katholischenKirche ansgefallen sei.

Seitdem den Evangelischen die Pfarrkirche abgenommm
war, hielten sie. wie alle anderen kleinen Städte in gleicher
Lage, ihren (sJotte-Jdienstauf dem Rathause, wo er von ordi-
nierten (85eistlichenbesorgt wurde.

Während der Schwedenkriege (1605—1721) kam für
Christburg nnd einige andere Städte auf kirchlichemGebiete
ein kurzer Augenblick der Ruhe, da sie durch den Waffen-
stillstand zu Altmark am 26. September 1629 unter die Ver-

waltung dess-FiursürstenGeorg Wilhelm von Brandenburg gestellt
wurden. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Als nach dem



Waffenstillstand von Stuhmsdorf am 12. September 1635

der Kurfürst diese von ihm administrierten Plätze räumte,
wurden neue Angriffe gegen die evangelischenGemeinden ins
Werk gesetzt,durch welchedie ihnen verbriefte d)ieligiousfrei-
heit fast vernichtetwurde.

Im Jahre 1632 erging eine Jerfügung die den Auf-
bau von nicht katholischenKirchen mit Turm und Glocken

auf KöniglichemGrunde verbot. Man benutzte deshalb seit
1632 jeden Kircheulnsaudum das Glocken- und Turmrecht
zu bestreiten. Wurde alsdann zum Aufbau eines gewöhn-
lichenBethauses geschritten,so versagte«man die (85enehmigung,
und das Recht zur llbung des Gottesdieustes war verlor-eu.

Die Wirkungen dieser Verfügung sollten sich auch bald
in Christburg bemerkbar machen.

Am Tage Philippi-Jakobi,»««)am l. Mai 1635s in der

Nacht zwischen 12 und 1 Uhr legte eine gewaltige Feuers-
brunst die ganze Stadt in Asche. Die Magd eines Bäckers

hatte ein brennendes Licht an ihr Bett geklebtund war darüber

eingeschlafen Bei heftigem Sturm ergriff das Feuer die

Häuser, die des Schwedenkrieges halber, während dessen die
Stadt im Jahre 1629 vollständigausgeplündert war, zum
groszeu Teil unbewohut waren. Stadt und Vorstadt mit

Kirche und Schule, Hospital und Rathaus brannten »bis
in die Grund« nieder. Um ihr Rathaus, das zugleich ihr
csjottestaus war, wieder aufbauen zu können, wandten sich
die evangelischenBürger an ihre Glaulusnsgenosfen mit der
Bitte um Unterstützung,sie selbst aber wurden gezwungen,
die katholische Pfarrtirche und die Pfarrgebäude wieder

aufzubauen Die Sache wurde im Jahre 1643 durch
einen Vergleich zwischendem katholischenPfarrer M atowsti
und der Stadt geregelt, den auch der Bischof von lsiulm

genehmigte Jn diesen Vertrag, den die Stadt bei 5000

Gulden Buße streng einzuhalten sich verpflichtete,wurde unter

ihrem scharfenWidersprucheuacl)trc’iglicl)noch die Bestimmung
eingeschoben,das; zur Entscheidung etwa entftehender Streitig-

DIINach dem Danziger Archiv.
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keiten das lssrodgerichtzuständigsein sollte. Weil nun die

Stadt ihren Verpflichtungen angeblich nicht in allen Punkten
nachgekonunenwar. wurde sie am 20. Oktober 1644 wirklich
vor das lsörodgerichtgeladen. Sie lehnte jedoch dieses Forum
als nicht zuständig ab, und die Sache wurde durch einen

Rechtsspruch bor das Tribunal zu Petrikau verwiesen, vor

das (83ericht,welches selbstKöniglicheFreibriefe kassierte,und

bon dem der Volksmund sagte: »Wenn miser Herr Christus
selbst in Petrikan einen Prozes; fiir die ebangelischeKirche
hätte, er Iniiszteihn oerlieren.« Jn richtiger Erkenntnis dessen,
um was es sich eigentlichhandelte, beendigte die Stadt jedoch
den Streit am 22. Januar 1647 durch einen neuen Ver-

gleich, in dem sie jährlich400 Floreu an den katholischen
Pfarrer zu zahlen versprach, wenn man nur ihr Recht auf
Ausübung der protestcmtischenReligion ungekränktlies3e.

Doch die Siriinkungen dauerten fort. Unter vielen

Widerwärtigkeitenerbaute die Stadt ein neues Rat- und

(söotteshans und zwar an der Stelle des gleichfallsabgebranuten
»Schies3hcuises«,indem man friiher nach der Scheibe geschossen,
auch Oochzeitenund öffentlicheFeierlichkeitenabgehalten hatte.
Der obere Teil des Gebäudes diente kirchlichen,der untere

stiidtischenZwecken
Der- erwähnteErzpriefterMakowski, »dervielleicht ein

unruhiges Gemiit mag gehabt haben«, citierte den evan-

gelischenPfarrer Wi n ckl er oor das lsjrodgerichhtrotzdem dieses
wieder nicht die zuständigeInstanz war, und berklagte ihn
unter Assistenz des kulmischenBischofs Andreas Lesezhnski,
weil er in sein priesterliches Amt eingegriffell VAka Obglkich
dem Beklagten nur die Predigt gestattet sei, habe er lKinder

getauft, die Sakramente gereicht, Eheleute zusammengegeben
nnd dem billiger getoaltthätigseine Einkünfteentzogen,ja sogar
die Gemeinde wider ihn aufgebracht so das; dadurch große
llnruhe entstanden sei. Dieser »unnötigerweiseerhobene«
Streit kam zur Verhcmdlung an das Wohwodschaftsgericht,
das ihn unter Zustimmung beider Parteien am 27. Juni 1647

einstweilen oertagte. Welchen Ausgang die Sache genommen,
ist unbekannt.



Jm Jahre 1673 erregte der katholischePfarrer Albert

Karwowski einen neuen Streit iiber den Gebrauch der Glocken.

Der WoywodeStanislaus Dzialhnski zu Marienburg ent-

schied als Christburger Starost dahin, das; der (8,5ebrauchder

Glocken beim Gottesdienst nur dann gestattet sei, wenn die Stadt

ihre Gerechtsame darüber nachweisen konne. Da sie hierzu
im stande war, wurde ihr das Glockenrecht auch später nicht
mehr streitig gemacht.

Als im Jahre 1683 der Pfarrer Adam Heidemann
seine hiesige Stellung aufgab und entweder Wahlpredigten
gehalten wurden oder benachbarteGeistliche als Bertreter thätig
waren, erließ der kulmischeBischof Johannes von Bnin-

Opalinski an den hiesigen katholischenKlerus den Befehth
streng darauf zu achten, daß die Christburger keinen « Credigeix
sei es aus den Dissidenten des Landes oder ans dem Herzog-
tum Preußen, zur Abhaltung ihres (sjottesdienstes in ihr

Heiligtum (delubrum) oder in ihre Stadt lies;en. Die

Christburger seiIn sehr geneigt, sich über die (85ese13ehinweg-
zusetzen:sie hätten nicht nur einen, sondern schon vier solcher
Prediger zugelassen; sie beachteten nicht, das; ihnen nur die

privates-H Ausübung ihrer Religion unter schnldiger Ehr-

furcht gegen die katholischeKirche gestattet sei, nnd wagten
sogar, sich lauter Musik nnd der Glocken bei ihrer Kirche zu
bedienen. Gegen alle solche llbergriffe sei die Hülfe der

Gerichte in Anspruch zu nehmen.
Doch man suchte die Stadt nicht nur durch solche

Bedrüclungen von der Reherei abz: bringen und der allein

selig niachenden katholischen Kirche wieder zuzuführen,sondern
bot ihr dazu auch in anderer Weise die Oand Schon seit
dem Jahre 1678 waren Bestrebungen im (85ange. iu Christ-
burg, der damals fast ganz evangelischen Stadt, ein Kloster
zu begründen. Die Sache tam anfangs nicht recht vorwärts,
aber im Jahre 1687 konnte der tulmischeBischof Johannes

»k)Nach deni Christburger Privilegienlmch
Mss Diese Behauptng des Bischofs ist durchaus falsch. Ob er

selbstwohl von ihrer Richtigkeit überzeugtgewesen ist ?
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Kasimir Opalincski in dem Berichte iiber seine Diöcese dem

Papste schreiben: ,

»Damit die verschiedenenSekten, durch christ-
liche Lehre und das Vorbild guter Werte sowie
gottgefälligen Lebens gelockt, von ihren Jrrtiimern
leichter wieder zur Einsicht kommen können (resipi-
seant), habe ich eine neue Eliiederlassungvon Mit-
arbeitern in dem Weinberge Christi, nämlich von

Minoriten der strengern Observanz vom Orden des

heiligen Franziskus vor zwei Jahren nach Christ-
bnrg gelegt, die, wie ich aus Erfahrung weiß, zur

Bekehrungder Keljer nnd zur Stärkung der Katholiken
in heiliger Beharrlichkeitäußerstwirksam ist.«-’"')
Dreißig Jahre später mußten die Christburger mit

ansehen, wie iu dem benachluustenDorfe Jordanken die refor-
mierte Kirche, welche der Vorkämpfer der Evangelischen
Sigismund von lssjildensteru einst erbaut hatte, von dem
neuen polnifch-katholifchen Besitzer der lsöriinfelder Gitter
de Slnptplsaldowski einfach niedergerissen wurde, und

wie die Bausteine des evangelischen (ssottes:ihauses dem Auss-
bau des katlwlifchen Kloster-:- in ihrer Stadt dienen mußten.

Am 28 April 17330 wurde abermals- die ganze Stadt

durch eine furchtbare Feuersbrunst vollständigin Aschegelegt.
SVZehr alsrs 250 Häuser, die katholischePfarrkirche, dass evan-

gelische (85otte«3«hans»nebst andern publiquen (85ebc"iuden«

wurden ein Raub desJ Feuers, 9 Menschen fanden in den

Flammen ihren Tod, selbst die in den Gewölben der katho-
lischen Kirche beigesehtenLeichen und die dorthin geschafften
wertvollen Sachen wurden von der Glut verzehrt. Die
arme evangelische lssemeinde hielt ihren lsjottesdienst zunächst
auf der Brandftätte ihres ehemaligen Kirchleins. Wiederum
wurde sie gezwungen zum Aufbau der katholischenkirchlichen
lssebände eine fiir ihre Verhältnisseganz ungeheure Summe

H jllamque ad liaereticos convertencios et catholicos in

perseveruntia sancta stululienclos maxnne projicuam esse exper10r.
— Wölkh, llrtnndenbnch des Qiijtnms Culm, Tanzig l887, S. tust
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zn zahlen. Zur Errichtung des eigenen (-85otteshansesaber

mußte sie — soweit war es mit der freienAusübung der

Religion gekommen— zunächstdie Erlaubnis des katholischen
Bischofs einholen. Nach langen Verhandlungen die an sich
schon der Stadt teuer zu stehen kamen. gab der tulmische
BischofThomas Franziskus Czapski unter dein 15. No-
vember 1731 auf die Bitte der Stadt, daß er sie »in ihrem Vor-

haben nicht zu hindern geruhen möchte«,folgenden Bescheid:’"«)

V) Nach dem Christbnrger Prioilegienlmcl).

Wir haben nach genauer untersuchinig durch
unsere Commissarien, ob dieser oorhabende bau

auch in gehörigeinMaaß bestehe, sich griindende auf
die Constitutiones Regni, daß Ihnen das Exerci-
tium Religionis freystehe, daß auch von langer
Zeit und mehr als hundert Jahren her (wie auß
der untersuchnng mehrgedachter abgebrandter Kirchen
Gebrauch und Besitz erhellet) auch auß anderen Ur-

sachen bewogen oftgedachtes kliathchauß nnd Butter-

sche Kirche der Stadt Christburg aufzurichten und

wieder aufzubauen oder das augefaugene Werck zu

vollführenerlaubet, — jedoch unter folgenden Con-

ditionen: daß nach dein brauch anderer Städte nicht
in der Neü erbauten Kirche, sondern in der Pfarr-
Kircheder End bei) Erwehlung eines Rärger-Meisters
d)iatl)s-Herreu,Riehtersund Schöppen geleistet werde.

2. Daß der Gottesdienst in derselben Kirche Glork

achte angefangen und höchstens(85loctzwblffgeendiget
werde. Z. Daß sie sich keiner starken Musique be-

dienen soll"en·4. Daß die Prediger-Wolmung, Schule,
Raths- und SchöppenaItube gleichwie jetzund unter

der Kirchen iu demselbigenGebäu jederzeit gehalten
werde. 5. Daß der Priester- in seinen Deutschen
Predigten uiemahls etwis wider die wahre Römisch
CatholischeLehre vorzubringen sich unterstehe. 6. Daß

zu unterhaltung des Lntterischen Predigers die Einho-
lisehenBürger etwas zu contribuiren im geringsten
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nicht zwingen, viel weniger unter diesemoder anderen
Vormund von Einem Rath und Un-Catholischen
Bürgern als größtennnd mächtigstenTheil der Stadt
nuterdrücket werden. Sondern vielmehr nach denen
Constitutionibus Regni, Decretis und Rescriptis
von Jhro KöniglicheMajestät zum wenigsten bis

auf die helfte der Naht und Schöppen vermehret
werden· 7. Sollen sie die Pfarr-Kirche nebst der-

selben zugehörigenGebäuden sowohl als die Woh-
nungen derer Priester Kraft des Juris oommuvis

per Pommesaniam so oft von nöthen sein
möchte,laut Contract bauen und unterhalten. 8 Soll
auf der Kirche kein Thurm aufgeführetwerden, damit

sie nicht der Pfarr-si’irchegleichscheine.9 Daß der

Lnttersche Priester weder jetzt noch künftig,weder

heimlichnoch öffentlichunserm Priester im geringsten
nicht zu wider lebe· Und das bei Hundert Du-
caten Strafe, so oft als wider vorgedachte Con-
ditiones sollte gehandelt werden.

Die Erlaubnis zum Wiederaufbau des Gotteshauses
war somit teuer erlauft; wie aber sollten die notwendigen

« Kosten aufgebracht werden? Hab nnd Gut hatte das Feuer
verzehrt, auch die Mittel zum Erwerb waren geschwunden.
Da wandte sich die bedrängteGemeinde an die barmherzige
Hülfe der GlanbenIgenossen Mit einem Sannnelbuchefh dessen
Vittgesueh die Unterschriftendes- p. t. präsidierendenBürger-
meisters sionopatikh, des Stadtrichters Steinhöfel, der

teirchenvorstehernnd anderer Honoratioren trug, machtensich
der RirchenvtnsteherJohann Jakob Tolksdorff und der
Rettor Michael Glitt anf, um die notwendigen Mittel zu

beschaffen. Zuerst blieben sie in dem heutigen Westpreuszen,
dessen Städte sämtlich,zum Teil mit sehr bedeutenden Bei-

trägen ansJ ihren städtischenKassen vertreten sind. Dauzig
hat daneben sehr zahlreicheGaben von Ziinften, Briiderschafteu
und Privatpersonen beigesteuert,währendElbiug statt eitler

V) Folgende nach diesem Sammelbuche im Pfarrarchiv.
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anendung ans öffentlichenMitteln die Abhaltung einer

Kollekte gestattete. Alle städtischeuBewilligungen tragen die

Unterschriften der Bürgermeisternnd die teilweise sehr schön
ausgeprägten städtischenSiegel. Diese Sammlungen in der

heutigen Provinz Tvestpreusseuscheinen bis- znm Jahre 1735

gedauert zu haben, wenigstens findet sich aus« diesem Jahre
ein Schreiben des Rates, in welchem den ,,s’co«llektores«Tauf

ausgesprochen nnd die ordnungsmäßigeVerwendung der Gelder

bescheinigt wird. Dann aber winden siolleltauteu iu das

große deutsche Jaterland eutsandt. Da diese Scnunilungen
etwa bis 1745 angehalten haben, so sind uatiirlich nicht immer

dieselben Personen thätig gewesen. Jhre Namen werden aber

nicht immer genannt: nur einmal wird 1743 in Alteuburg
Michael lKranse als Sammler erwähnt. Von Stralsund
aus sind die Kollettauteu iiber Riigen in daLJ siidlicheShleszwig
dann iiber Hamburg bisI Oildesheinr bou hier aus iiber den

Oarz durch Mitteldeutschland bisJ narh Schlesieu, darauf nach

»GrosrPohlen«, also dem heutigen Posen, dann in dag- Nur-

siirstentum Sachsen, in einige thiiringische Staaten uud nach
Siiden bisz iu die Gebiete der damaligen freien ktieichszstädte
Augsburg und Ulm gegangen. Aug- dem Umstande, das; aus

bielen (85egenden,welche die Sammler schon auf ihrem Wege
beriihreu mußten,auch augs den damaligen (85reuzendes König-
reichegs Preus;eu, selbst ansi- Ostpr·eus;eu,fein einziger Lrt der-

zeichnet ist, wird der Schlus; zu ziehen sein, das; den Samm-
lern ganze (85ebiete unseres- deutschen Vaterlande-«- Verschlossen
gewesen sein miissen Tie privaten Geber haben ihre Namen

nur selten genannt und sichfast immer mit der Bezeichnung»ein
Freund«,Quidam oder- mit einer Widumng beguiigt. Unter

den angegebenen Namen aber finden sich die Vertreter hoher

(ch«schlechter,der Graf von Wernigerodcy die Gräfinneu Nu-

schiuczfa und Rutowgich der Iiirst Lubomerszsti. Graf
bon Tos;, (85eneral waeudal u. a. Tanelmi finden .wir

die verschiedenstenBehörden, darunter zahlreiche Stirclsenkasseu
mehrere Konsistorien nnd die Universität Wittenberg wohl
iiberall aber die Vertretungen der Städte bou dem amplissimus
senatus zu Hamburg bis zu den Ritteu kleiner Landstädte
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Bezeichnend fiir die damalige Zeit ist es, daß überall wohl
vollständig die Junuugen vertreten sind bis- zn den »Braner-
sivmvagnien«, dem »:)lmpte der chirurgorum« und den

»Stockholmfahreruzu Liibeck«. Auch findet sich unter den
Gebet-u »ein tatholifcherPriester«,nnd unter Rommergwaldau
in Schlesien lesen wir die Bemerkung »vor meine liebe Vater-

stadt«. Dass- Sannuelbuch ist ein schönes-Denkmal barm-

herziger Bruderliebe
Aber so reiche Gaben diese auch spendete, die Stadt

wurde geznmngeu, sie»allein vvr die Freiheit, die siirch«zu
erbauen, fast gänzlichdahinzugeben«.Unter dem 15. Februar
1732 schreibt der Christlmrger an den Danziger Rat, nach-
dem er zunächstdie von letzterm empfangenenUnterstützungen
dankend anerkannt hat, folgender-XII

So sollten wir fast errbthen, Ihro Hoch Edle
nnd GestreugeOerrlichteiten ferner anzugehen. Weilen
aber ein Elend dass andere jaget, so will uns die

höchstdringendetht solches vielmehr gebiethen. Jn-
1uas«;euwir wegen Aufbanuug unsers- (ssvtte-3hause5
die gcthe Zeit her nicht allein viel Mühe tragen
und grvs;e Tllnfechtungen vou unsern Widerwärtigen
erdulden miissen, sondern sie ung- auch durch die

drehmahl wider unsern Willen anfgedrnngene Bischof-
liche Commissiones und fast unbeschreiblicheReisen
die von anderweit erhaltene Veistener und Kirchen
Colleeteu (umb unserer Kirche sowoll als den uns

zutonunenden (s8)·vttes3dieustzu etabliren) giintzlirh
ausgefvgelr nnd liber daLs noch umImbstöleicheOb-

ligationes an die hiesige Ri.itnische Pfarrislirche
auf Medio May an bahrem Gelde 2150 R- zu

zahlen uusJ verbindlich machen 1nüs3en,wie wir denn

auch außerdemmit geliehenem Gelde an jiingst ab-

gewirhener Lichtniesze Jhrv Excellenoe den Herrn
Bischofs vvu Culm mit 300 R zu contentiren

gewesen. Da wir nun dieserWider«tru"irtigkeite11nn-

Tl Jm Danziger Archiv. Osszsz
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geachtet dennoch mit unserm Kircheuban soweit ge-

kommen, daß die grobe Zimmerarbeit vollendet und

unser Gottes Oanß durch BischöfslichenConsens

unnmer anfgericl,)tet,so will uns aber an ferneren
Mitteln gäntszlichfehlen, selbigeizzur Vollkommenheit
zu bringen und die obbenamiten Schulden richtig zu

machen. Demnach fallen wir in tiefster llnterthänig-
teit zu Jhro Hoch Edleu und (.85estrengenHerr-

lichkeitenFüßen und bitten demiihtigst uns armen

Lenthen entweder einen Umbgang in dero weltgeprie-
senen Stadt oder Kirchen Collecten horhgeneigtest
genießenzu lassen, damit wir unsern ohuedem bi-

drungeuen (ssottec:idienst unter Dach zu halten nnd

durch Bezahlung der Schulden alle noch zustoßenden
Widerwärtigkeitenaus« dem Weg zu räumen glücklich
werden möchten.

Endlich gelang ess, mit dem Beistande der Glauben-As

genossen und unter großenOpfern der eigenen Gemeinde dass-

neue, schlichteGotteohano zu stande zu bringen. Am XV.

Sonntage uach TrinitatisJf am 13. September 1733 wurde

es feierlich eingeweiht
Daß esz der Gemeinde inzwischenauch an Bedriicknngen

anderer Art bou rtimischipoluischerSeite nicht gefehlt hat,

zeigt ein Schreibenfis dccs der Christburger Rat, alsJ der

hiesigeeoangelischePfarrer Matthias- Eichel auc- seinemAmte

schied, am l. Dezember 1732 au den Danziger Rat richtete.
Er teilt darin mit, »für die erledigte Priester-stellesei ein in

lehr nnd leben borlenchtender, zn gegenwärtigenZeiten aber

und insbesondere au unserm ohudem bedrängtenorte erforder-
lich seiender moderater Priester-«gewählt in dem Pfarrer
von Laugenan und Goldtin, Georg Schwenclner Gegen diese
rechtmäßigeWahl hätten ll Biirger bei dem .«"’commissarins:s
Zelislawskizu Nenhof Einspruch erhoben. Als dieserwirklich
den Stadtschreiber nnd die beiden Kirchenbäter vor sich
gefordert habe, sei ihm bon diesen geantwortet, »daß sie wie

V) Jm Danziger Archiv.
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Rechtenlzsdie wahl vorgenommen und denenjenigen, welchen
zu wissen zusteht, red und antwort am gehörigenOrt geben
werden« Da nun hierdurch dasI der ganzen Gemeinde zu-

stehende Bernsungsrecht des- Predigersz »wer-fliehgekränctet
wäre nnd iible solgerungen entstehen möchten,«so bäten sie
um »ein träftigesksMittel, wie dieser vorstehendenZertrennung
beh Zeiten könne borgebeugt werden« Ob in dieser Sache
weitere Schritte gethan sind, ist unbekannt; jedenfalls hat
nach Eichel aber nicht Schwentner, sondern Zillich 1733

das hiesige Pfarraint iilnsrnonunen

Wie polnische Beamte nnd römischePriester gegen die

berhas;ten Kelter Hand in Hand gingen, zeigt auch folgende-Z
Ereignis. schreibt-II der Christburger an den Tanziger
Rat ain 26. Juli 1753:

haben hiesige behde Herren Commendarii
einen TotschlägerCatholischer Religion, der bon

dec» IDerrn Majoren Schaacken von XVittenau

Oochwohlgebbhren, noch mit einem, der der Evan-

gelisohen Religion zugethan gewesen«welche in

dessenlssiitter einen Juden recht grausahm ermordet,
dein Stadtgericht zur Jngnisitidn übergebenworden,
am 2(). July nachdem eine liederlicheWeibes-Persohn
ein Aug ans denselben geworfen, gewaltsa«h1nernu«ise
von dem ditichtplah genlnnmen nnd einen solchen
Tumult erreget, das; behnahe viel hundert Menschen
uinbszs Leben hätten tonnnen können. Der Stadt-

richter nnd einige lsjerichtsschöppensind dabei in der

größten (85efal)r gewesen nnd Braun und Blau

gepriigelt worden. Ueber dieses alles aber haben

besagte beide Commendarii noch dazu in dasJ hiesige
Castrum eine Protestation eingetragen nnd machen
eine starte Bewegung, eilten Proces; mit der Stadt

anzufangen Die Sache ist zu weitläufignach allen

limbständen zu beschreiben,dahero wir einen Ex-

pressen neben diesem Schreiben abgefertiget, umb

H Im Danziger Archiv.



mündlich alles zu reseriren. Euer Hoch Edleu

(85estreugigkeitengernhen denselben hoch geneigtest zu

l)öreu, auch zu instruiren, was wir bei) sothaueuer
Sachen thun und lassen sollen. Wir leben der

getrosteu Hoffnung: werden Eure HochEdleu
lsöestrengigkeitenuns armen kleinen Stadten dero

Kräftige Protection angedeheu lassen, damit die

Just-ice ins Kiinftige nicht gehemmet, auch aug- dieser
Begebenheit denen kleinen Städten kein schädliches
Präjudicium erwachsenmöge.

Die Sachlage scheint die gewesen zu sein, das; der

Mörder evangelischerKonsession jenem katholischenWeibe die

Ehe, wahrscheinlich mit dem Versprechen seines Ubertritts

zur katholischenKirche, zugesagt hatte· Deshalb verlangte der

katholischestaplan Queduau kurz-vör der Hinrichtung zu ihm

gelassen zu werden, erhielt aber- einen ablehnenden Bescheid.
Als nnu der Vernrteilte bereits auf dem Richtplatje stand,

stiirzte jenes Weib plötzlichauf ihn zu nnd wechseltemit ihm
dag; eheliche(-5)«eliibde. Da sprang auch der Raplan Qu edn an

hinzu, Richter und Schöppeuwarfen sichihm entgegen, die Polen
eilten ihrem priesterlichenFreunde zuFJiilfef ,,gwaltza gwalt-«,

donnerte iiber den Richtplatz, der Mörder wurde befreit
und die röniischesiirche war wieder einmal der (-85rnndpfeiler
staatlicher Ordnung gewesen. — War Danzigo Hülfe so mächtig,
oder war diese Ziigellosigkeit selbst den höheren politischen
Behörden zu stark, genug, der Einspruch der kleinen Stadt

Ehrstbnrg hatte Erfolg. Jhr Rat schreibtam »Z.März 1755

nach Danzig: .

Das; Eure HochEdleu lssestrengigteitenso giittigst
gewesen, durch dero hohes Vermögen beh desJ Herrn
Wohwodeu von Marienburg Excellence unsere
Privilegja aufrecht zu erhalten, und es straftigst
dahin zu bringen, das; hiesige Geistliche die gesuchte
uachtheilige Fliihre nicht behaubteu konnten: solche

« ,-

grosze Wohlthat verbindet uucz dermas3en, das; wir

nicht Worte genug anozusiuuen wissen, unserm unter-

thäuigeuDevoir nach dafiir zu danken.
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Der »ehrwürdigelHerr Quednan« aber, der »vermöge
seinem zänkischenund nnruhigeu humeur nicht allein die
Stadt beständigbeunruls)iget,sondern auch den hochwürdigen
Herrn Canonicum in vielen Gelegenheitenfomentjret hatte«,
wurde als Vikar nach Sehönwieseversetzt, so das; die Leute,
»sowoll die in der Stadt, als auch welche umbher wohnen,
die Hände aufgehoben und Gott gedanfet halten« Jm März
1757 jedoch überfiel er den hiesigenBürgermeisterRüdiger
»auf eine malhonette Weise vor dessen eigenem Hause im

Finstern unter dem sreheuHiInmel; hat ihn nach vorhero aus-

gestoszeueuSchimpfwörternanfänglichzur Erden geworfen,
darauf aber mit seinem groben spanschen Rohr unzählige
Streiche über seinen kranken Leib, besonders über den Kopf
verseheh und zwar ohne Aufhören, so lange bis die Leute

zusammen gelaufen, und also zu verwundern, wie der alte

Herr Bürgermeisternoch dass Leben behalten konnen.« Er
war noch am nächstenTage ohne Besinnung und konnte

nicht vernommen werdens-)
So waren seit Beginn der klieformation mehr als zwei

Jahrhunderte vergangen, eine lange Zeit der Bedrückungnnd

Verfolgung unter dem Scheine des- Rechtegswie in offener
Willkür Die feierlich beschworeneReligioncsfreilsieitwar zu
Grabe getragen, aber den evangelischenGlauben hatten gros;
Macht nnd viel List nicht toten können. Mancher mag in
der Zeit schwerer Not dem Glauben der Väter untreu ge-
worden feiu: Christburg war geblieben, was der kulmische
Toniherr Jo h auneCJ thzkowthi 1685 unwillig empfunden
hatte: Oppjdum in confinio et meditullio haereticorum

situm, eine Stadt, auf der Grenzscheide und in der Mitte
der hieher gelegenth

V) Nach dem Christlmrger Pi«ivilegienbncl).
M) Wölkh, a. a. O. S. 1()7!«).



Zweiter Abschnitt.

Der Bau der jetzt stehenden Kirche und
die Bildung des Kirchspiels.

(Unter preußischerHerrschaft, 1772—1892).

Das Jahr 1772 brachte siir Westpreußeneine aewaltiae
Veränderung:dieses Land, das einst deutscheRitter mit ihrem
Blute gewonnen hatten, kam wieder unter die Herrschaft eines

deutschen Fürsten, Friedrichs des Großen. Für die Evan-

gelischenbrach eine ueue Zeit an, in der sie nicht mehr das
O fer lsabaieriaer politischerBeamten und verfolanngssiichtiaer
römischerPriester sein sollten, in der man sie nicht mehr nach
jenem Sprichwort behandeln durfte:

«

Vexa Lutherum,
Dabit Thalerum!

Den Lutherauer mußt du schinden,
Dann wirst du einen Thaler finden!

Auch in Christburg war der preuszischeAdler am

tsjrsodhoseangeschlagen Die evangelischeGemeinde durfte
.nuu in Frieden ihres (sslaubeus leben nnd sich ohne Sorge
in ihrem Gotteshause versammeln Eng war der Raum und

schwachdes Bau, schon im Jahre 1789 stiirzte er in sich zu-

sammen. Wiederum war die Gemeinde ohne (85otteshaus.
Jetzt aber brauchte sie von keinem katholischenBischof, dem

geschworeuen Gegner ihres (-5)’laubens,die Erlaubnis zum
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Wiederanfbau mit schwerenOpfern zu erkanfen: nun hatte sie
sogar eine Obrigkeit, die auch ein Herz besaßfür die tirchliche
Not ihrer evangelischenUnterthanen.

Die KöniglicheRegierung zu Marienwerder bestimmte,
daß der Neubau nach dem Plan der lKirchezu Nakel erfolgen
sollte, nach dem auch andere Kirchen in den neuen preußischen
Landesteilen gebaut wurden. Der Landlmumeister Knüppel
fertigte einen Bauanschlag der in lHöhevon 10602 Thalern
abschloßund vou der Regierung am 9. November 1790

genehmigtwurde. Nun durfte man eine wirklicheKirche aus

Stein, nicht nur ein hölzernesBethausz bauen, eine Kirche
mit Turm, Glocke nnd Orgel. Die siirchenkassehatte etwa

1100 Thale« zur Verfügung, alles andere mußte aufgebracht
werden. Sofort begann der Bau. Rechtlich waren zur
llbernahme der Baulasten nur die Großbürgernnd Bädner
der eigentlichen Stadt verpflichtet; aber freudigen Herzens-
trugen auch die anderen Bürger bei. DieländlichenOrtschaften,
welche sich zur Kirche hielten, zu ihr aber in gar keinem

rechtlichenVerhältnissestanden, trugen freiwillig alle Lasten
des Baues mit, wie fie auch schon im Jahre 1730 gethan
hatten; sie lieferten Baumaterial und fuhren es heran, ganz

besondere- der Erbgerichtsherr der Lautensee-Teschendorfschen
Güter, Graf blarl Anton Ferdinand von der Golh auf
Teschendorf Bald iiberzeugte fich jedoch die Gemeinde, daß
eine größere Summe alsJ Baugeld aufgenommen werden

müsse Jm Jahre 1791 erhielt sie auf eine Jmmediatein-
gabeauszsder General-Domänen-siafseund der damit vereinigten
lKasse Sr. siöniglicheulHoheit deg- Kronprinzen ein lKapital
von 4000 Thalern zu 4 Procent geliehen, dass- durch Ein-

tragung auf die lHäuserder patronatsberechtigten (85roßbiirger
und Bädner der Stadt sicher gestellt werden sollte. Ein
Teil weigerte sich, diese Eintraguug vollziehen zu lassen,
wurde aber durch Urteil des Ersten Senates der siöniglich
Westpreußischend)kegierung1793 dazu verurteilt. Der zweite
Senat bestätigte1794 das Urteil erster Instanz: von 52 evan-

gelischenMälzeubräueruund 28 Biidnern hätten34 resp. 24 Mit-

glieder flir die Ausnahme jenes Kapital-Z gestimmt Die



Großbürger seien auf welche die Stiftungsurkunden der

WestprenfzischenStädte lauteten, nnd mit ihren lssrundstücken
seien auch die Rechte zur bürgerlichenNahrung, insofern sie
nicht durch das bloszepersönlicheQürgerrechterworben worden,
verbunden Jusofern also die Grostürgerschaftzu Christburg
eine Universitatem oder eine Korporation darstelle, bringe
die Mehrheit der Stimmen für die Dissentiereuden die Ver-

bindlichkeithervor-, dem Beschlüssedes größten Teiles- bei-

zutreten — Diesiirche war im Rohbau bald so weit hergestellt,
das; sie am Triuitatissonntage 1792 eingeweiht werden konnte.
Dann blieb der Bau der schweren Kriegcsjahre wegen lange
Jahre ungefördert Die Gemeinde war nicht einmal ini

stande, die Zinsen des ihr geliehenen staatlichen Kapital-J
zu zahlen. Von der Regierung wurde sie desshalb im Jahre
1816 strengeangewiesen,dieZiusen oom Juni 1814 bisJ ebendahin
1816 sofort, die alten Rückstandeseit 1807 aber in halb--
jährlichen Raten au die Staats-Schulden-TilgungI-.Iasse
abzufiihren In ihrer Not wandten sich die lsjroszbürgeran

Sr. Majestiit mit der Bitte, ihnen das Kapital samt aufgelaufeuen
Zinsen allerguiidigstzzu erlassen, erst dann würden sie mit

freudigem Gefühle ihr lssottegshaugs betreten können, dass sie
jetzt an ihre verzweiflungsoolle Lage erinnere. Drei Wochen
später erging folgende stabiuettsierrex

Der Gemeine Christburg ist auf ihre Bitt-:

schrift vom 18. o. M. dcsrs im Jahre 1791 ihr

oorgeschosseue Capital oou 4000 rtl. mit deu

riickstiiudigen Zinsen erlassen, aber nur unter der

Bedingung das; sie dass Innere ihrer Kirche ohne

Verzug auf ihre Kosten oollstiiudig ausbaucn

Berlin, den Z. April 1817.

Friedrich Wilhelm.

An die Gemeine zu Christburg

Noch fehlten der Kirche die obere Decke, die Orgel und

all« Verzierungen; die Thüren, Säulen und Stände waren



ungestrichen. Die zum Ausbau erforderliche Summe wurde

auf wenigstens 2000 Thaler veranschlagt Zur Aufbringung
dieser Summe wurde eine Subskrivtion eingeleitetka jedoch in

der Art, daf; man fiir die verschiedenenKlassen der Bevöl-

kerung eilten Mindestbetrag der Gabe festsetzte Jn wenigen
Wochen waren 1150 Thaler eingegangen. Die Arbeiten

wurden nun so gefordert, das; am 19. Mai 1818 der Bau-

inspektor Sachs- bescheiuigenkonnte, der Ausbau der Kirche
sei bis auf die Einbringung der ebenfalls in Arbeit befind-
lichen Orgel vollendet und dergestalt ausgeführt das; dem

Eintretenden ein imposanter Anblick gewährt werde-Dis

Am Ende desJ ersten Jahrzelsmtessin diesem Jahrhundert
bestand die evangelischeKirchengemeindezu Christburg streng
genommen nur aus den lsjroßbiirgernund Biidnern der

»rechten«d. h. der eigentlichenStadt, also aus den Besitzer-n
der am heutigen Markte gelegenen und einiger wenigen
benachlnirten Häuser Alle übrigen Teile der Stadt und

sämtlichelandlichen Ortschaften waren gar nicht, auch nicht
einmal gastweise eingepfarrt Die Not der Zeit und die

Liebe zum Evangelium war bisher der feste Ritt gewesen,
der diese einzelnen Steine zu einem starken Bau verbunden

hatte. So hatten denn auch die nicht eingepfarrten Teile
der Stadt nnd decJ Landes sowohl nach 1730 wie nach
1789 zum Wiederaufban des lsåottegshauseswillig die Hand
geboten. Hatten sie sich aber in Zukunft geweigert, zur-

Unterhaltung der Rirchengemeindelnsi,-;ntrageu,so wiirden sie
von vornherein den iiuszern Rechtsgrund fiir sich gehabt haben.
Der polnischenRegierung war natürlicheine feste lsjliederung
der emingelischenGemeinde gleichgiltig, ja sogar uncmgenelnn
gewesen. Jedoch eine Obrigkeit, die ihre evangelischenStaatss-

biirger nicht als eine Klasse minderwertiger Untherthanen

i«·)Eine solche freiwillige Sammlung war auch im Jahre 1801 ge-
halten nnd hatte fiir den Fiirchenlnm Ruf-, zur Anschaffnng einer Glocke
206 Thaler ergeben.

HI) Weiter-es im vierten Abschnitt



ansah, konnte solcheVerhältnissenicht auf die Dauer bestehen
lassen. Um diesem unangeuiefseuen Zustande ein Ende zu

machen, wurde daher im Jahre 1810 eine Regelung der

kirchlichenGenieindeverhältuissein Aussicht geuounnen, da
Teil 11 Titel 11 § 293 ff. desI Allgemeinen Landrechts
bestimmte, das; ganze Gemeinden sowohl wie einzelne Ein-

wohner des Staates-, die noch zu keinem Kirchspiele gewiesen
wären, unter Vorwissennnd Genehmigungder geistlichenOberen

sich zu einer bei-tachbartenKirche schlagen müßten. So
wurden denn Verhandlungen mit deu einzelnen Ortschaften
eingeleitet Aber keine einzige von ihnen verstand sich gut-
willig zur Einpfarrungs da sie alle eine wirklich bindende

Verpflichtung, die drückeuden Lasten der Gemeinde zu über-

nehmen. sich nicht auflegen lassen wollten. An dieser Klippe
scheitertenalle Versuche, die in den einzelnen Verhandlungen
gemacht wurden. Die Jertreter der noch nicht eingepfarrten
Stadtteile nnd ländlichenOrtschaften erklärten einstimmig,
das; sie sich, wie seit undenklicheuZeiten ihre Vorfahren.
stets- zn der lutherischenKirche in Christburg gehalten hätten.
So solle eLs auch in Zukunft bleiben. Von der Notwendig-
keit einer besondern Eiupfarrung könnten sie sich nicht über-
zeugen. Der Pfarrer hätte von ihnen umveigerlich die

Stolgebiihren erhalten, auch vom Lande freiwillige (85esc"heuke
empfangen, die bei einer erzwuugeneu Eiupfarruug fortfallen
würden. Die Iuilderen Opponenten fügten eutschuldigend
hinzu, sie wollten sich durch ihre Weigerung nicht gegen
Alter-höchsteKöniglicheVerordnungen nnd Gesetze aufwerfen,
zn deren lssehorsanniug sie sich in jeder Hinsicht und also
auch hierbei fiir verpflichtethielten. SchärfereGegner meinten,
sie hätten die Idee, das; sie sich zn geistlichen Hcmdluugen
des Geistlichenbedienen könnten der ihnen am besten gefiele.
Die Trotjigsten erklärten: »Wir wollen gar nichts gebeu.
Wir werden wohl einen Prediger betonnueu, der uns für
Geld dient.« Der Besitzer von Spanne Oberst Ludwig
von Katzleiy gab zu Protokoll-, er sei auf seinem Gute der

einzige Lutheraner nnd hielte sich zur Kirche nach Alt-Christi-
burg Einige Ortschaften sprachen den Wunsch auss, nach
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Altstadt eingepfarrt zu werden. Schließlichriefen alle die

Entscheidung der KöniglichenRegierung an. Diese entschied
denn auch. Am 9. Mai 1811 verfügtedas Departement für
den Kultus und öffentlichenUnterricht im Ministerium des

Jnnern an die Geistlicheund Schul-Deputation der Königlich
WestprenßischeuRegierung zu Marienwerder, daß die Ein-

pfarrungs-Dekrete fiir die zu begriindenden protestantischen
Kirchspielein Christburg und Stuhm nach der Art der Ein-

pfarrungs-Urkunde fiir die evangelischenGlaubensgenossenim

Putziger Kreise abzufassenseien. Unter dem 19. Juni 1811

erging dann das gemeinsame»Einpfarrungs-Dekret für die

lutherischenKirchen zu Stuhm und ChristburgWN Es pfarrt
zur Gemeinde Christburg und zwar gastweise, ein: die

Schlos;vorstadt, die Georgengafse und den geistlichenGrund,
ferner alle heute zur Parochie gehörigen ländlichenOrt-

schaftenW mit Ausnahme von Ramten, Troop, Groß- und

Klein-Waplitz, Elllerbruchund Tillendorf, und bestimmt, daß
bei vor-fallenden Kirchen- und Pfarrhauten diese gastweise
eingepfarrtenGemeinden ihren Beitrag nach dem in den Gesetzen
bestimmtenVerhältnis leisten sollen-

So war denn einstweilen wenigstens der gröbstenUn-

ordnung gesteuert

Im Jahre 1843 entstand aus an sich kleinlichenGründen
ein Streit zwischendem hiesigen Magistrat und dem Kirchen-
vorstande, der mit einer Erbitterung geführtwurde, die un-

erklärlichsein wurde, wenn nicht offenbar ganz unsachliche,
persönlicheBeweggründe vergiftend eingewirkt hätten, »die
leider in hiesiger Stadt so oft zum Nachteile derselben
wirksam sind.«

Jn der hiesigen evangelischenKirche befindet sich ein

sogenannter »Magistratsstand«,den die Mitglieder des

Magistrats und der Dirigent des Gerichtes mit ihren An-

dlc)ngedruckt im Amtsblatt für d. Reg.-Bez. Marienwerder 1814

-.), 109 ff.
V siehe Tabelle A im vierten Abschnitt.

iso-No.
(
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gehörigenzu benutzenpflegten Nnn machteneinigeMagistrats-
mitglieder dem damaligen Stadt- nnd Landrichter,gegen den sie
wenig günstiggesonnen waren, das Recht auf die Benutzung
dieses Standes streitig. Auf seine Beschwerde entschied der

Kirchenvorstand,daß der Stand dem jedesmaligen Bürger-
meister nnd dem Stadt- und Landrichter nebst ihren Familien
zur Benutzung an den Sonn- und Festtagen zu überweisensei,
daß er dagegen bei außerordentlichenGelegenheiten dem

Dirigenten und sämtlichenMitgliedern des Magistrats sowie
dem Stadt- und Landrichter zustehen solle. Dagegen erhob
der Magistrat Widerspruch: nach § 179 der Städteordnung
erhalte jede Kirche einen Oberoorsteher ans dem Magistrat
Da die hiesige Kircheeinen solchenOberborsteher nicht besitze,
derselbe also bei jenem Beschlüssedes Kirchenvorstandes nicht
habe mitwirken können, so hebe der Magistrat diesenBeschluß
hiermit auf. Er bestimnie ferner, daß der Magistratsstand
in Zukunft verschlossenzu halten und jedem Magistratsmit-
gliede zu demselben auf Kosten der Kirchenkasseein Schlüssel
anzufertigen sei. Dem Stadt- und Landrichter sei ein anderer

Platz anzuweisen. Das Amt des Kirchenobervorsteherswerde,
wie es sich von selbstverstehe,der Bürgermeisterübernehmen.

Mag nun auch jene Entscheidungdes siircheuvorstandes
nicht das Richtige getroffen haben,-««)so war dieser Beschluß
des Magistrats doch ganz ungeheuerlich § 179 der Städte-

ordnnngsbezieht sichnatürlichnur auf die Kirchen,über welche
dem Magistrat das Patronat zusteht. Da der Magistrat nun nie-
mals einen Obervorsteher,wie er selbstl.)erborl)ob,in den Kirchen-
vorstand entsandt hatte, so hätte er sich wohl die Frage vor-

legenmüssen,ob ihm denn überhauptPatronatsrechte zustünden.
Hätte er diese Frage selbst in einein für sich günstigenSinne

beantwortet, so würe er darum doch nicht berechtigt gewesen,
einen Beschluß des Kirchenborstandes einfach cuiszuheben,
ebenso wenig berechtigt, einseitig Arbeiten auf Kosten der

Kirchenkasseanzuordnen oder gar in eigener Streitsache ein
Urteil zu fällen, das die Rechte Dritter verletzenmußte.

dlc)Siehe jedoch Seite 31.
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So entwickelte sich der Streit um das Patronat.
Jn der Resormationszeit hatte freilich der Rat der

Städte, überall nicht nur iu dem«polnischen Westpreußen,
auch auf kirchlicheniGebiete eine leitende Stellung gehabt.
Es fielen ja in den Städten nicht nur einzelne Personen von

der römischenKirche ab, sondern wie mit einem Zauberschlage
wurde die ganze Bevölkerung evangelisch. Da wurde denn
der bürgerlicheRat auch die kirchlicheObrigkeit der Stadt,
zumal in jener Zeit doch nur wenige Männer ihrer Bildung
nach zur Leitung des Gemeinweseus berufen sein konnten:
der Rat führte darum die Reformation durch, er gab die

gottesdieustlicheuOrdnungen, berief die Geistlichenoder ordnete

wenigstens ihre Wahl an nnd vertrat die kirchlichenGemeinden

gegen ihre Widersacher So war es auch in Christburg
gewesen, wo im Jahre 1669 kein einziger Katholik das

Biirgerrecht besaß. Daraus folgt aber nicht das Recht des

Patrouates über die Kirchen· Als im,Jahre 1789 die neue

Kirche gebaut wurde, hatte der Magistrat nicht den geringsten
Patrouatsbeitrag zum Bau geleistet, und das vom Könige
gewährteKapital war auf die Grundstückeder Großbürger
eingetragen worden, weil diese die Träger des Patronates
waren. Ja, als im Jahre 1833 der Magistrat durch die

Königliche Regierung aufgefordert worden war, von den

Reparaturkosten der Kirche im Betrage von 278 Thaler-u als

Patron ein Drittel auf die Känunerei-Kassezu übernehmen,
hatte er in einem Bericht vom Z. Juni 1833 die Regierung
davon überzeugt,»daß der Stadt die Verbindlichkeitzur
Tragung dieser Kosten nicht zugemutet werden könne, weil

nicht dem Magistrat, sondern der evangelischenBürgerschaft
das Patronatsrecht zustehe.«

Da der Magistrat sich aber nicht auf den Standpunkt
sachlicher Verhandlung stellte, so erregte dieser Streit iu
der Gemeinde viel Bitterkeit Er kam zunächst zur Ent-

scheidung vor die KöniglicheRegierung zu Marienwerder.
Der Magistrat klagte, der siirchenvorstaud habe sich von dem

lsjerichtsdirigeuteu offenbar leiten und übereilen lassen und

gethan, was dieser verlangte ; . . . denn nur jetzt, nachdem



nnberusene Personen sich einmischten, trete er gegen den

Magistrat auf. Der Kirchenvorstandwiederum beschwertesich
über die unangemessene Art, die der Magistrat in der

geschäftlichenVerhandlung beliebe, worauf dieser auch au-

gewiesenwurde, »sichin Zukunft einer passenden und höflichen
Form zu bedienen.« Am 21. November 1843 wies die

KöniglicheRegierung den Magistrat mit seinen Ansprüchen
ab, indem sie gegen ihn besonders seine eigenenoben erwähnten
Ausführungenaus dem Jahre 1833 heranzog: er habe keines-

wegs den Beweis geführt,daß er Patron der evangelischen
Kirche sei, habe sich deshalb auch nicht Rechte anzumaßen,
die ihm nicht zustünden.

Der Magistrat beruhigte sichjedochdabei nicht, sondern
legte an den Minister Berufung ein, indem er als Beweis

für die von ihm behaupteten Patronatsrechte anführte,daß
er eine Zeit lang die Kirchenrechnungenrevidiert habe und
einen ihm doch nur als Patron zukonnnendenKirchenstand
besitze. Die Regierung bemerkte in einem Gutachten an den

Minister vom 25. April 1844 »der Magistrat scheiue ab-

sichtlich den Begriff der politischenStadtgemeinde und der

evangelischenstädtischenKirchengemeindenicht gehörig unter-

scheiden zu wollen, indem er das Patronat bald für sich
selbst, bald für die evangelischeBürgerschaft in Anspruch
nehme« Der Minister der geistlichenAngelegenheiten,Eich-
horn, bestätigteam 13. Dszsember 1844 in allen Stücken
die Entscheidung der KöniglicheuRegierung Die beiden

letzten von dem Magistrate hervorgehobenen Punkte betreffend,
heißt es in den Gründen des Ministerial-Erkenntnisses:

Ju den Jahren 1823——42 hat der Magistrat,
mit Ausnahme einer Unterbrechung in den Jahren
1829—33, sich der Revision der Kirchenrechnungen
unterzogen. Diese Abweichung von dem frühern
Verfahren findet darin ihren Grund, daß im Jahre
1823 der KirchcnlasseurendcmtRitter Mitglied des

Magistrats wurde nnd um dieser Eigenschaft willen

sichbewogengefundenzu haben scheint,die-Rechnungen
«

dem Magistrat vorzulegen. Seitens des Pfarrers
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und des Kirchenvorstandesist bis in neuerer Zeit
dagegen nichts erinnert worden Eine Anerkennung
des Magistrats in der Eigenschaft als Patron der

Kirche kann aber in dieser Thatsache nicht gefunden
werden-

Und weiter:
Bei dem Neubau der Kirche im Jahre 1790

schenkteder damalige Justiz-Biirgermeister Dingi
zur Erbauung eines Magistratsstandes Thlr.
10 Sgr. nnd erhielt den jetzigenKirchenstanddafür
angewiesen Seit Einführung der Stiidteordnung
und Trennung der lsjerichtsbarkeitvon der Kommnnal-

Verwaltung ist dem Wsiagistratund dem Stadtgericht
der Rircheustand gemeinschaftlichüberwiesenworden

Hierbei muß es denn auch sein Bewenden behalten,
und bleibt es den Interessenten überlassen,falls sie
die von dem Kirchenvorstande unter dem 15. Juli
v. getroffene Anordnung über die Beteiligung
beider Behörden nicht für entsprechenderachten, unter

sich im Wege giitlicher Einigung oder im Wege des

Processes ein anderes Verhältniß herbeizuführen
Den ihm noch offen stehenden Rechtsweg hat der

9.Jc’·agistratnicht mehr beschritten
Der Streit um das Patronat war somit beendigt.

Eine an sich vollständig klare Frage hatte zwei Jnstanzen
beschäftigt Fast zwei Jahre hindurch war große Bitterkeit

erregt, viel Papier verschriebenund die Thätigkeitder höchsten
Staatsbehörden nutzlos in Anspruch genommen worden, nur

weil es einigen Honoratioren gefallen hatte, ihrer fpießbürger-
lichen Rachsucht gegen einen ihnen mißliebigenMann die

ps-

Ziigel schießenzu lassen

Durch die Entscheidungdes Ministers war unzweifel-
haft klar gelegt, daß nicht dem Magistrat, sondern den Groß-
bürgernund Büdnern der rechten Stadt das Patronat über
die evangelischeKirche zukam. Damit erhoben sich aber



neue Bedenken. Die Großbürgerbetrachtetensich noch immer
als eine besondere Korporation, die auch ein gesondertes
Vermögen in der ehemaligen Stadtbrauerei nebst Malzhaus
und Stall, in der Waldfliiche Fichteuthal nebst dem dort

belegenenGasthause und in gewissenLeth- und Grandgrubeu
besaß.Andrerseitshatte dieStädteordnuugvom 19. November
1808 im § 16 den Unterschied zwischenGroß- und Klein-

bürgeruaufgehoben,so das; also die ersteren als eine besondere
Klasse nicht mehr angesehen werden konnten Wem stand
nun das Patronat zu? Die Königliche Regierung zu
Marienwerder war der Ansicht, dasselbe sei verbunden mit
den Gruiidstiicken der Rechtstadt Christburg, die Eigentum
der ehemaligenGroßbürger gewesen seien. Daher sei das

Patronat ein diugliches Rechtst) das auf diesen sämtlichen
Grundstückeuohne Rücksichtauf die Konfessionder derzeitigeu
Besitzer hafte. Mithin würden auch die Besitzer jüdischeuund

katholischenGlaubens den Pflichten des Patronates sich nicht
entziehen können (wenugleicherstere an dessen Rechten keinen
Anteil hätten), außer in dem Falle, daß die gegenwärtigen
evangelischenBesitzer diese Pflichten ausschließlichzu über-

nehmen sich bereit erklärten· Daraus folge auch, das; diese
Patronatspflicht in die Hypothekeubücherder Grundstücke
eingetragen werden müsse. Dagegen striiubten sich die

Großbürger. Sie wollten auf das Patronat, namentlich auf
das Recht, den Pfarrer zu ernennen, zu Gunsten der Gesamt-
genieinde Verzicht leisten, wenn diese die Patronatslasten
ausdrücklichübernehmenwürde und, um über diese Verpflich-
tung nicht den geringsten Zweifel zu lassen, die Gastgemeindeu
sich definitiv einpfarren lassen wollten« Dieser Forderung
widerstrebten wieder die letzterenmit der größte-uEutschieden-
heit, ohne für ihre Weigeruug irgend einen stichhaltigeuGrund

zu haben. Jn einer Verhandlung vom 9. Januar 1847 vor

dein Landrat Graer Rittberg erklärten sich 8 läudliche
Ortschaftenfürihre definitiveEinpfarrung ebensoviele sprachen
sich einstimmig dagegen aus, während die Vertreter von

V) Nach des Verfassers Meinung ist diese Ansicht irrig.



zweiländlichenOrtschaften,von der Schloßvorstadt,der Georgen-
straße und vom geistlichen Grunde geteilt stimmten. Alle
erkannten aber ihre Jerpflichtuug an, zu Bauten in demselben
Maße wie die Stadtgemeinde Christbnrg beizutragen. Weil
damit der wesentlichste Unterschied zwischen gastweife und

definitiv Eingepfarrten fortfiel, nahm die KöniglicheRegierung
von der definitiven Einpfarrung der Gastgemeinden Abstand-

Am 18. Juli 1854 fand in Christburg eine General-

kirchenvisitation statt. Die Visitatoren waren Konsistorial-
rat Dr. Weiß aus Königsberg Pastor Kaiser ans Berlin,
Geheimer Finanzrat Rothe aus Marienwerder nnd Graf
Finkenstein-Schöneberg. Am Vormittage predigteder Orts-

pfarrer Nitze, am Abend Pastor Kaiser.

Als am 29. Juni 1850 die Grundzüge einer evan-

gelischenGemeinde-Ordnung fiir die 6 östlichenProvinzen
erlassen wurden, fand ihre Durchführungin Christburg an

den bestehenden Gemeindeverhältnissenein uniiberwindliches
Hindernis-. Deshalb forderte das KöniglicheKonsistorium
der Provinz Preußen die definitive Einpfarrung der Gast-
gemeinden.Wiederum begannen1852 zahlreicheVerhandlungen,
wiederum fand sich derselbe eigensinnige Widerstand Im
Jahre 1856 baten die Kirchenvorsteherden Minister von

R a nmer, auf eine Beschleunigungder definitiven Einpfarrnng
dringen zu wollen. Endlich gelang es der Königlichen
Regierung, sowohl in der »Hanptgemeindef«,wie in der ,,Gast-
gemeinde« die Wahl von Repräsentanten zu stande zn

bringen; sie entwarf einen Einpfarrungsplan nnd stellte ihn
dem Konsistorium zur Vollziehung zn mit dem Bemerken,
daß es bei dem allseitigenEinverständnisder Repräsentanten
mit dem Inhalte diesesPlanes der Genehmigung des Ministers
nicht bedürfenwiirde.

Das KöniglicheKonsistorium konnte sich nicht mit dieser
Ansicht einverstanden erklären. Es hielt vielmehr dafür,daß
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auf diesem von der KöniglichenRegierung eingeschlageneu
Wege diese Angelegenheit überhaupt nicht geordnet werden

könne, da die Gastgemeiudennicht, wie von der Königlicheu
Regierung angenommen werde, für sich bestehendekorporative
Verbände bildeten, namens deren von den aus ihrer Mitte

gewähltenRepräsentantenrechtlich verbindeude Erklärungen
abgegebenwerden könnten. Die Gastgemeinde bilde zwar mit

der Hauptgemeinde zusammen eine moralische Person, die

durch gemeinschaftlicheRepräsentantenvertreten werden könne;
aber die KöniglicheRegierung habe nicht gemeinschaftliche
sondern besondere Repräsentanten für Haupt- und Gast-
Gemeinde wählen lassen. Die Sache könne nur auf Grund

des § 111 Teil 11 Tit. 11 Allgem. L.-R. auch beim Wider-

spruche der Beteiligten seitens des Staates festgesetztwerden.

Der Minister trat im Einverständnis mit dem Evan-

gelischenOberkirchenrat dieser Ansicht des Konsistoriums bei

und ermächtigtedie KöniglicheRegierung, nach diesen Grund-

sätzeniu Gemeinschaftmit dem KöniglichenKonsistorium die

Verhältnisseder evangelischenParochie Christburg zu regeln.
Zum Kommissar fiir diese Angelegenheit wurde der

Geheime Finanzrat Rothe ernannt, der die Sache auch
zum glücklichenAbschlußbrachte. Unter dem 23.»,-30.No-

vember 1857 erschiendie betreffendeBekmtntmachuug»F)
Jm Jahre 1852 hatten die wenigen evangelischen

Bewohner der Waplitzer Güter, die teils noch gar nicht, teils

nach Gr. Rohdau eingepfarrt waren, der Regierung die Bitte

vorgetragen, nach Christburg ein-, resp. nmgepfarrt zu werden-

Dieser Bitte war durch das Ein-, resp. Umpfarrungs-Dekret
vom 28. Dezember 1854 entsprochenwordenka

Zu diesen nnd den 1811 bereits gastweiseeingepfarrten
Ortschaftenwurde nochTroop und Ramten hinzugefügtdie bis

dahin noch zu keiner Kirche eingepfarrt gewesenwaren, so daß

V) Jm Amtsblatt der Königl. Reg. 1857 No. M, S. 314 ff. Und

im Kreisblntt für den Kreis Stuhm 1857, S. 225, wo auch der Tarif

für den Personaldeeem abgedruckt ist.
Amtsblatt 1853 No. 9, S. 34f.
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im Jahre 1857, also etwa 300 Jahre nach dem Beginne der

Reformatioir die evangelischeKirchengemeindeChristburg end-

giltig zu stande gekommenist.

Seitdem hat die Gemeinde sich in Ruhe entwickeln

können. Jhrer zahlreichenBauten wegen hat sie auch in den

letztenJahrzehnten schwereLasten übernehmenmüssen,und sie
wird die Lasten noch lange zu tragen haben. Den großenBau-

kosten stand niemals irgend welches Vermögengegenüber:die

Zeit schwererDrangsal unter polnischerHerrschaft in der die

evangelischeGemeinde für die Zwecke der römischenKirche
ausgenutzt wurde, wirst ihre dunkeln Schatten auch noch
in die sonnigere Gegenwart Aber immer hat die Gemeinde

sich zu diesen schwerenOpfern bereit gezeigt. Große Auf-
gaben harren ihrer auf dem Gebiete der Verfassung und Ver-

waltung auch in nächsterZeit. Die Abschaffungund Ersetzung
des Personaldecems durch eine andere Steuer ist dringend
wünschenswert; das KöniglicheKonsistoriumsendet einen zweiten
Geistlichen, weshalb eine Teilung der Gemeinde sich nicht
umgehen lassen wird. Die großenAnsprücheder Zeit und

die schmalenMittel der Gemeinde erfordern eine weise Spar-
samkeit, die aber nicht an unrechter Stelle geizen und zur

Würdelosigkeitführen darf. Mag die Liebe zur Kirche nur

nicht schwinden,dann wird die Gemeinde auch großenAuf-
gaben sich gewachsenzeigen.



Dritter Abschnitt.’««)

Die Geistlichen.

Hier sollen die Geistlichen genannt werden, die seit
Begründung der Gemeinde in ihr gewirkt haben nnd der

Mittelpunkt der kirchlichenArbeit gewesen sind, die dafür bon
der katholischenKirche mit besonderemHasse beehrt, von ihrer
Gemeinde aber fast immer mit Anerkennungnnd Dankbarkeit
gelohnt sind. 31 Männer sind es gewesen ("einer unter ihnen
hat hier zweimal das Pfarracnt bekleidet, ist also doppelt ge-
zählt), die seit der Reformation in Christbnrg dass Evange-
lium gepredigt haben:

1. Tetzmann um 1567 (vcrgl. S. 3).
2. Michael Roggcnbauch 1576—1597, ist hier gestorben.
3. Benedikt Matthias von 1597 ab. (85leich,3eitigmit

ihm wnrde als Diakonns Theophilns Klein eingeführt
wahrscheinlichderselbe, der 1611 nach Lichtfelde ging und
dort 1625 starb.

»k)Zu diesem Abschnitt sind zn vergleichen die bekanntenWerte:
die Presbyteriologieen von Arnoldt nnd thesax Pusch, Lehrerge-
dächtnisJe., Vergan, Priesterschaft der Angle Kons» Hartwich, Ge-
schichteder drei Werden — Die Zitate in Anfiihrnngszeichen ohne weitere

Angabe entstammen Gödtke.
«
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4. Martin Hühner oder Stübner, der um 1596 Pfarrer
in Rieseukirchwar uud hier 1604 das Pfarramt übernahm.

5. Andreas Willeniush war zuerst schwedischerFeld-
prediger und kam währenddes ersten Krieges der Schweden
mit den Polen nach Preußen. Wann er nach Christburg
berufen wurde, ist unbekannt Von hier ging er nach Ma-

rienburg, wo Gustav Adolf ein Oonsistorium totius
Palatinatus Mariaeburgensis gründenwollte, dessen
Präsidentder reformierte BürgermeisterDr. jur.- atr. Georg
Hes en und dessen Superintendent Willenius werden sollte.
Des Krieges wegen konnte der Plan nicht ausgeführtwerden.
Willenius wurde wider Verdienst ein Calviner genannt;
er hat mit dem Pfarrer Georg Nebius »in guter amts-

brüderlicherHarmonie gelebet,mit ihm das philippistischeUn-

wesen mehr und mehr zu dämper eyfrig gesucht«und ist in

Marienburg 1641 gestorben.
6. Michael Melzerns 1619—?, war um 1604 Pfarrer

iu Blumenau, kam 1619 hieher, wurde —- wahrscheinlich1625 —

Pfarrer in Liebemühluud 1627 in Rosenberg wo er in dem-

selben Jahre starb.
7. Georg Creuselius (Creiselig) aus Soldan. Wann

er hierher kam, ist unbekannt Er hat auf die Gattin des

Friedrich von Polentz zu Pachollen eine Leichenpredigt
gehalten, die 1638 in Elbing bei Wendel Bodenhausen
gedruckt ist. Er ging 1645 als Diakonus nach Hohen-
stein, kam aber von dort 1651 wieder nach Christburg-zuriick.

8. Johannes anckler 1647 50 (vergl. S. 11). Von

ihm ist im Dauziger Archiv ein Schreiben, worin er unter Hin-
weis auf Menander und Cassiodor, denen die Undankbar-
keit als das größte Laster erscheint,den Rat seiner Dank-
barkeit versichert»wegen Amt und mercklichenWolthaten, die

ich in jener Zeit, da der gerechte Gott die königlicheStadt

Christburg in rauch ausgehen lassen von Euer Herrlichkeiten

X) Als Nachfolger des H iibne rnennt G ö d tke irrtümlichden M artin

Torquerus, Kaplan zit—3i11te11.·Derselbeist aber 1600 nicht nach
Christburg, sondern nach Liebwalde berufen worden.



erhalten«. Danken könne er nicht mit Geld und Gut, »als
welches bei mir mehr als dünne gesäet ist, sondern nur mit

diesem meinem geringschätzigenpapiernen geschenken«.
9. Johannes Malan 1650—51, stammte ans Kreuz-

burg in Schlesien, war 1647—50 Diakonus in Riesen·burg,
darauf Pfarrer in Christburg 1651 53 in Freystadt, wo

er wegen Ehebruches(?) von dem pomesanischenKonsistorium
seines Amtes entsetztwurde. 1653 wurde er nach Wilda in

Littauen, 1658 nach Tilsit berufen, wo er 1672 gestorben
ist. 1664 erhielt er von dem Herzog Radziwill das Patent
als Superintendent sämtlicherder Augsburgischen Konfession
zugethanenen Kirchenund war auch Erbherr auf Jägernfeldkch

10. Georg Creusclius 1651——54,wurde, »was von der
Liebe nnd Achtung seiner vormaligen Psarrkinder zeuget«,
1651 abermal-s nach Christburg berufen, wo er 1654 starb.

Il. Christoph Mcttncr 1655—58, von Geburt ein

Schwede, war bis 1651 Rektor und Diakonus in Soldan.
»Von Christburg ging er 1658 als Pfarrer nach Langenau
und wirkte Inn 1673 in Passenheini.

12- Georg Willenius 1659—?, war nach Gödtte ein

Sohn des 1639 verstorbenen Dir-schwerPfarrers Wille11i11s.
Er war Rektor in Schöneck (oder in Dir-schan?), von 1652

bis 1656 Pfarrer zu Barent, »ist auf Beliebung des gantjeu
Kirchspielswieder eingetreten«in das Pfarramt zu StalleHs
und 1659 nach Christbnrg gekommen. Weiteres ist nicht
bekannt.

13· Jakob Gchrius ?—1664, »1627 in Marienburg
geboren, ist wohl des Willenius unnnttelbahrer Nachfolger,
nur stehet die eigentlicheZeit seines Anzuges nicht zu er-

fragen.« 1665 wurde er Diakonus an der SackheimerKirche
zu Königsbergwo er im Alter von 52 Jahren am 2. April
1678 starb.

14. Salomon Hcrmson 1664-—65, wurde schon nach

V) Es ist schwer, die iiberlieserten Nachrichten über diesen Mann in

Einklang mit einander zu bringen. Sie scheinen zu fließen aus Olosf,
Polnischer Lieder Geschichte, Bd· 1. 115f.

M) Hartwich, Il. S. 269.
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einjährigerThiitigkeit nach Dentsch-Eylau berufen, wo er von

1666.——73 wirkte-k)
15- Johann Wismarus 1665—69,aus Dietrichsdorf

oder Schippenbeilgebürtig,war zuerst Rektor in Schippenbeil,
dann vier Jahre lang Pfarrer zu Christburg Von hier ging
er auf Berufung durch die Witwe Sigismunds von Gül-

denstern nach Lichtfelde, wo den Evangelischen 1668 die

Pfarrkirche wieder fortgenommenwar und »fieGott gedancket
haben, daß sie mit grossen Unkosten noch erhalten können,
daß sie ferner einen eigenen Prediger haben halten mögen,
der ihren Gottesdienst im Hause verrichtet.«’"«)1673 ging er

nach Riesenkirch
16. Martin Rex 1669—73, aus Neidenbnrg gebürtig,

wahrscheinlichum 1635 Rektor in Lhck,Pfarrer in Tromnau

1645——47, in Garnsee bis 1657, in Strasburg bis 1666.

Nach Christburg kam er 1669 und ging von hier 1673 nach
Liebwalde und Pr. Mark, wo er 1681 starb. — Mit ihm
beginnen die zur Zeit noch vorhandenen Kirchenbücher.

17. Adam Heidemann 1673—83, hat in das Traubuch
geschrieben:»Anno 1673 Dominiea Misericordias Domini

deszlauffenden Jahres habe Jch Adamus Heidemanus auf

’) Wenn Rhesa und ihm folgem S )1nitt berichten, dieser Herinson
sei 1736 als deutsch-politischerPrediger zu Marienburg gestorben, so ist
das ein Irrtum. Der eifrige, aber streitsiichtige Marienburger Geistliche
dieses Namens ist allerdings 1736, aber im Alter von 64 Jahren
7 Monaten gestorben,kann daher mit dem Christburger Pfarrer, der, wenn

1736 gestorben, ein Alter von 100 Jahren hätte erreicht haben müssen,
unmöglichdieselbe Person sein. Pus ch S. 39 sagt von dem Marien-

burger Pfarrer Hermsom »Er war bürtig von Preuß Eilau im

Brandenlmrgschen Preussen nnd ein Sohn sel. Salomon Hermsons
damaligen Evang. Predigers in Alt-Christburg.« — Nun hat es in Alt-

Christburg niemals einen Prediger Hermson gegeben. Der Marien-

burger Pfarrer muß 1671 oder 72 geboren sein. Damals war der

Ortelsbnrger Christoph Wilde 1646——96 Pfarrer in Alt-Christburg.
liegt also auch bei Pusch eine doppelte Verwechslung vor, die dahin

zu berichtigen ist, daß der Marienburger Pfarrer Salomon Herms on,

derSohn des ehemaligenPfarrers zu Christburg, zuDeutsch-
(nicht Preußisch-)Ehlau geboren ist.
«) Hartwich, Bd. 2, S. 267 f.
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begehr eines Ehrb. Wollweysen Raths und der gantzen löbl.
Gemeine (zu Niederzehren im Herzogthumb Preusseu, im Ambte
Marienwerder gelegen,eilfjährigerPsarrherrs die Probe-Predigt
gehalten und alsofort darauff die Vokation empfangen, Sol-
dinosNeomarehious.« —- »Weil"fernun, laut seinem eigen-
händigen Bericht im Kirchenbuch Verfolgung und Wider-

wertigkeit von Freunden und Feinden genugsam außstehen
müßen, ist er von hier weggezogen, da er neun und drei-
viertel Jahr der Kirchenvorgestanden Man erzehlet in Christ-
burg von ihm, er habe ein paar vornehme fremde Personen
1682 in der heiligen Christnacht in der Stille heimlich zu-
scunmengetraut worüber er viel Drangsal erleiden und zu-
letzt 1683 ins Elend ziehen 1uiißen.« Wohin er ging, ist
unbekannt.

18. Johann Meyer 1683——94,aus Johannisburg ge-
bürtig,wurde 1680 Pfarrer der 1594 fundierten KircheFredenau
(Sup·Bischofswerder),die späterFiliale der 1738 begründeten
Kirche Raudnitz wurde. Am 1. Juli1683 trat er seinAmt
iu Christburg au, ging 1694 nach Graudenz, 1697 nach
Saulin Greis Lauenburg) und 1699 nach Meloe wo er am

Z. Januar 1718 starb. »Er soll zwar ein beliebten dabeh
aber scharffer und eyferiger Prediger gewesen sein, weswegen
er wie mit denen Gegnern so auch mit seinen eigenen Zu-
hörern zum Theil manchen Verdruß außgestaudenhaben, so
daß er den nach Graudenlz 1694 erhaltenen Rufs mit Freuden
angenommen, wiewohl er diesen ihm lieb gewesenen Ort um

manchen gegebenen Argeruisses willen 1697 im December-

Monaht wiederum verlassen.«
19. Jakob Weidencr 1694—1704, war seit Januar

1693 Pfarrer in Albrechtau, welches damals — und zwar
seit 1611 —- noch selbständigesKirchspielwar und erst 1733

Filial von Finkenstein wurde. Jn Christburg ,,fiil)rte er als-
ein sehr liebreicher und gegen das Armut ungemeiu wohl-
thiitiger Mann sein Amt beh der Gemeine mit vieler Er-

bauung und großenSegen biß 1704 den 25. Dezember-,da
er an dem heiligen Christfestselbigeszdurch einen seeligeuTodt

niederleget.
«
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20. Michael Laurentius 1705—10, ans Sehsten gebürtig-
um 1685 Eollega der Rastenburgischen Schule, von 1699

Pfarrer zu Riesenwalde, kam 1705 von dort nach Christburg
»Er sührete ein sehr stilles und gantz eingezogenesLeben,
genoßdabey einer völligenRuhe. Wie aber die Stadt mit
einer erschröcklichenPlage der Pestilentzvon Gott 1710 heim-
gesuchetward,·und der größteTheil der Bürgerschafftdadurch
hingerißenworden, machte er selbst den Beschluß und gab
sein Leben auf ohne den eigentlichenTodestag recht zn wißen.«

21.- Matthias Eichcl 1711——32, aus Aweiden, war

polnischer Kautor in Riesenburg Durch den großenBrand
verlor er 1730 hier alles Vermögen. 1732 ging er nach
Neuhof in Ostpreußen,wo er im Jahre 1737 gestorben ist.

22— Johann Ernst Zillich 1733—63, war vorher ordinierter

Adjunkt seines Vaters Jakob Zillich zu Lichtfelde,trat in

Christburg sein Amt am 1. Februar 1733 an, wo er das
neue Gotteshaus einweihte (vergl. S. 18.). 1742 erhielt er

eine schriftliche Vokation nach Stalle, lehnte sie aber »auf
inständigesAnsuehen seiner Gemeine und angetragene Ver-

besserungdes Gehaltes ab.« Er starb im Amte am 2. April
1763.

23» Johann Friedrich Meyer 1763—67. aus Arhs,
war erst Prediger auf dem adligen Gute Krokow, ging von

dort nach Königsberg wo er seine Vokation zur Christburger
Pfarrstelle erhielt. Er trat hier sein Amt am 15. August
1763 an, starb aber schon im dreißigstenLebensjahre am

21. August 176723
24- Johann Gottfried Müller 1768—89, zu Saalfeld

am 14. Februar 1737 geboren, wo sein Vater — später
Pfarrer in Arnsdorf —- damals Rektor war. Er selbst war

zuerst Rektor in Mewe und wurde 1767 Pfarrer in Klein-
Tromnau. Am 2. Januar 1768 trat er das Pfarramt zu
Christburg an und verwaltete es bis zu seinem Tode am

27. Juni 1789.
25- Johann Ephraim Kelch 1790—1810, folgte 1773

1«)Christburger Privilegienbuch No. 107.
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seinem Vater Christian Theodor Kelch im Pfarramt zu
Stalle und wurde am 1. Januar 1790 Pfarrer zu Christburg
Seit dem Tode des Konsistorialrats Matthias Zach a

(aIn 5. Juni l.810) versah er vigore Commissiopis Sr.

Majestät adinterim die Superintendentur des Marienwerderer

Kreises-. Er starb zu Christburg 58 Jahre alt, am 7. Sep-
tember 1810.

«

26. Johann Ernst Horn 1811—15, zu Miihlhausen am

11. Mai 1763 geboren. Er verwaltete eine Zeit lang bei

dem KöniglichPreußischenGesandten am Petersburger Hofe
die Geschäfteeines Sekretärs. Am 3. Januar 1790 wurde
er in das Pfarramt zu Gr. Simnau (Kr. Mohrungen) ein-

geführt. Palmsonntag, den 7. April 1811 trat er in Christ-
burg das Amt an, machte 1813—15 als Feldprediger die

Feldziige in Frankreich mit, entsagte am 2. November 1815

seiner hiesigenStelle, wurde 1816 Prediger an der Garnisou-
kirche Friedrichsburg (in Königsberg),die seit 1751 unter dem

Feldpropst in Berlin stand, trat aber schon1817 in das Pfarr-
amt zu Caymen über, wo er am 15. Februar 1827 starb.

27. Friedrich Wilhelm Ferdinand Leistiko 1816——28,
geboren den 24. Dezember 1786 zu Lebbin auf der Jnsel
Wollin, wo sein Vater Pastor war, studierte zu Königsberg
wurde im Oktober 1813 Rektor der Volksschulezu Christburg
in Marienwerder pro ministerio geprüft und Oeuli, den
17. März 1816 in das Pfarramt zu Christburg eingeführt
Von hier wurde er nach Finkenstein berufen, wo er am

Z. Juli 1860 gestorben ist.’««)
28. Moritz Albcrt Haack 1828—34, aus Friedlaud in

Ostpreußengebürtig,wo sein Vater Justizrat war. Er war

2 Jahre lang Courektor an der höhern Bürgerschule zu

Pillau, wurde Exaudi, den 18. März 1828 hier eingeführt

«) Nach seinem Tode wurde zunächstder Superintendent Jacksteiu
zu Bischofswerder gewählt. Derselbe wollte aunehtneth nur setzte er

entgegen, daß er der KöniglichenRegierung das Versprechen gegeben,
die ihm anvertraute Superintendentnr nicht niederzulegen; wenn er eine

angemesseneEntschädigungerhalte, und wenn er oon diesem Versprechen
entbunden würde, wolle er den skosten sogleich antreten. —- Er muß
jedoch nachher abgelehnt haben.
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und starb hier, noch nicht 32 Jahre alt, in der Nacht vom

22. zum 23. Oktober «1834.
29. Franz Lende 1835—46, geboren am 2. Juni 1804

zu Königsberg als Sohn eines dortigen Geldmaklers Aus
dem Kaufmaunsstande ausgetreten, besuchteer noch das Gym-
nasimn, studierte Theologie, die er eine Zeitlang mit der

Rechtswissenschaftvertauschte,wurdeHilfslehreramAltstädtischen
(«85hmnafium,Jnspektor der SeeligerschenErziehungsanstalt in

Brannsberg Rektor der dortigen höhernMädchenschuleund,
vom Erzbischof Borowski ordiuiert, Hilfsprediger. 1832
wurde er zweiter Pfarrer in Riesenburg am 5. April 1835
in das Pfarramt zu Christburg eingeführt,ging 1846 nach
Culm, wo er, durch die Arbeit iu dieserübergroßenGemeinde

aufgerieben, schon am 9. Februar 1854 starb. —- Jn Christ-
burg begründeteer den Sterbekaffenverein.’««)

30. Gustav David Ritze 1847—79, geboren am 18. August
1810 in Rüssel,wo sein Vater Kaufmann und Bürgermeister
war. Er besuchte die Universität Königsberg, war vom

Oktober 1843 bis Februar 1847 Hilfsprediger in Blumenau,
wurde am 11. Januar 1847 für das Ehristburger Pfarramt
gewählt und am 7. März 1847 hier eingeführt Antritts-

predigt über 2. Tim. 4,5. Von allen Geistlichenhat er am

längsten in hiesiger Gemeinde amtiert, in der er sichallseitiger
Achtung und Liebe zu erfreuen gehabt hat· Unter großer
Beteiligung wurde am 1. März- 1872 das Jubiläum seiner
hiesigen25jährigenWirksamkeitbegangen. Er starb im Amte
am 21. April 1879·

31. Johannes Karl Andreas Sachsze1880—85, geboren
als Sohn des Löblaner Pfarrers Dr. Sachsze a11115. Juni
1841 zu Danzig Er studierte in Berlin und Halle, wurde
1866 Rektor in Schöneeh 1874 Pfarrer in Lippusch, am

ti. Oktober 1879 für die hiesige Pfarrstelle gewähltund am

1. Sonntage nach Epiphanias, am 11. Januar 1880 hier
eingeführt Autrittspredigt über Ies. 6, 1—8. Er starb
am 17. April 1891 zu Danzig

’) Nekrong im Evangel. Gemeinde-Blatt 1854, S. 155.



32- Felir Wilhelm Viktor Hasscnstcin als Sohn des-

Justizrats H as senst einl 860 zu Marggrabowa geboren,studierte
in Königsberg nach der ersten Prüfung noch in Jena und

Göttingen, wurde am 11. April 1886 als Provinzial-Nikar
ordiniert, vom 15. April ab mit der Verwaltung des- hiesigen
Pfarramtes beauftragt, am 1. Oktober zum Pfarrverweser
ernannt, am 10. November zum Pfarrer gewählt und am

Palmsonntage, am 3. April 1887 eingeführt Antrittspredigt
über Röm. 1,16.

So lange die Stadtgemeiude und die ftädtischeevan-

gelifcheKirchengemeindesich im wesentlichendeckten, wird der

Geistliche — so ist es mit Müller geschehen — wohl immer

durch »Biirgermeifterund Rat, Gericht und dritte Ordnung«
berufen worden sein. Später ist bei der Anstellung der

Geistlichenganz regeillosverfahren Horn nmrde allein durch
die lsöroßbürgerund Büdner gewählt, Leistiko auf Antrag
der Bürgerschaft ohne besondere Wahl durch den Magistrat
angestellt; bei der Wahl von Haack und Lende wurden

Deputierte der ländlichenOrtschaften zugezogen Die Wahl
dess- gegenwärtigenGeistlichen und seine-JVorgängers erfolgte
nachdem Lokalftatnt vom 23. Februar 1858z diese wurden

also nebst 2 anderen Kandidaten durch die vereinigten Ge-

meindetörperschaftenin Vorschlag gebracht und dann von

stinnnberechtigtenGenieindegliedern gewählt Jn Zukunft wird

nach dem Kirchengesetzvom 28. März 1892 dass Recht der

Pfarrwahl durch die vereinigten («35emeinde-Lrganeausgeübt
werden, falls nicht durch ein von dem Evangelischen Ober-

kirchenrat zu bestätigendes(85enieindestatut dieses- Recht den

kirchenordnungsmäfzigwohlberechtigtenlsjemeindegliedernzuer-
kannt wird-



Vierter Abschnitt.

Gegenwärtige Einrichtung der

Kirchengemeinde.
l. Die eingepfarrten Ortschaften nnd das konfessionelle

Zahlenverhältnis

werden in den beiden folgenden Tabellen zur Anschauung
gebracht. In der Tabelle A werden die einzelnen Gemeinden,
jedoch da, wo eine Gemeinde mehrere Ortschaften umfaßt,
auch diese letzteren einzeln aufgezählt,währenddie Tabelle B

nur die Gemeindebezirkeselbstenthält-I Gegenwärtigerstreckt
sich also die Parochie iiber rund 10754 Hektor und umfaßt

in der Stadt 2016 Seelen,
auf dem Lande 1953

»

also in Summa 3969 Seelen.
Neben skatholiken und Ebangelisehen wurden im Jahre

1890 noch 11 »andere Christen« gezählt, worunter noch
einige zur LandeskirchegehörigeReformierte zu sein scheinen,
währendder Rest ans Mcnnoniten und Baptisten besteht. Die

letzteren haben oor 30—40 Jahren hier eine rege Thätigkeit
entfaltet und auch mehrere Übertritte zn verzeichnen gehabt,
währendjetzt sektiererischeBewegungen nicht bestehen-

Ik) Zu diesem Abschnitt ist zu vergleichen: Goldbeck, Topographie
des Königreichs Preußen, 1789. — llbersicht der Bestandteile und Ver-

zeichnis aller Ortschaften des Marienwerderschen RegierungsbezirkeT 1818.
— Jakobson, Topograpl)isch-statistischesHandlmch für den k)iegiei"uiigs-
Bezirk Mariemoerder, 18()«R. —- Geiiieiiide-Lexil«onfiir die Provinz West-
preuszen, bearbeitet vom seliuiglichStatistischen Bureau, 1887.



Tabelle A.

Entfer- Muts-und
Katholischc

s - mm v. S »z- » «

Schul
M Ortschaft« Pfqrgort erchc verband.

Kilom.

1 Christburg biss- 3 Christburg Cl«)ristbnrgCljristburg
2 Altcndorf 6,5 Sparau Christburg Menthen
ZAnkemitt 5 Trankwitj Christlmrg Litefkcn
4 Banmgart 5,9—9 Banmgart Baumgart Baumgart
5 Bcbcrsbrnch 5 Bruch Banmgart Neuhof
6 Blonakcn 6 Zparau Christburg Tiefcnsce
7 Czcwskawolla 5,5 Bruch Baumgart Bruch
8 Dmnerau 3,5 Bruch Buumgart Ncubof
9Kuxeu 5 Trankwitz Christburg Litcfkcu

10 mit Kl. Stanau 2 Trankwitz Christbnrg Christburg
11 Lautensec 6 Trankwitz Christbnrg Litcffcu
13111it Litefkcn 4 Tranfwitz Christburg Litefkcn
12 Menthen 4,5 Sparau Christburg Räumen
14 Morainen 5 Zpamu Christburg Moruiucn

15 IfkeuhoffDorf 33 Bruch Cl,)ristburg Neuhof
16 Ncul)of,·Vorwerk 3 Bruch Christlmrg Ncuhof
17 Neuhöfcrfcldc 3—4 Bruch Clwistburg Neuljof
18111it Neukrng 2,5 Bruch Christlmrg Nculmf
IS) Petershof 6 Bruch Buumgart Bruch
20 Polixen 6 Trankwitj Christlmrg Litcffcn
21 Ramtcn 9 (851-.Wapli1«3Altmark(85r.Wapli1"«3
22 Sandljubcn 7 Bruch Baumgart Bruch
23 Sparan 6 Spurau Christburg Mean

24 Gr. Stamm 4
, Zparau Cl)1-isthtrg Moraincn

25 Ticfcnsec 6,8-9 Sparau Christan Ticfcnscc
26 Troop 13 Troop Altnmrk Troop
27 Gr. Waplitz 8,5 (851«.WuplitzAltumrk OhrWaplitz
28111itKLWaplitz 6,5 (85r.Wapli1»;AltmarkGirWaplilj
29 mit Ellcrbrnch 6 ("851«.Wapli15ZchönwicseSchönwicse

? 30 mit Reichandrcß 6 (s)r.Wap·li13ChriftburgMoraincn
»

31mitMijhlcTillcndf. 9,5 (85r.Wapli1,3NcnmarkSchönwicsc
32111itVorw Tillendf. 8,5 Gr.Waplitz Neumark Schönwicse
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2. Die kirchlichen Liegenschaften
sind sämtlichin das Grundbuch auf den Namen der Kirchen-
gemeiude eingetragen.

1. Die Kirche (vergl.S. 23 f.) ist 31,55 m lang und

15,95 m breit. Die Umfassungswändehaben eine Stärke
von 1,18 m bis zur ersten Balkenlage, von hier ab verringert
sich die Stärke der Mauern um 15 cm bis ur Unterkante
der zweitenBalkeulage Außerdemhat der Teizlder Mauern,
auf welchem sich der Turm erhebt, eine Verstärkungvon

15 cm Zerhalten Das Dach ist als Satteldach etwas über

den rechten Winkel eonstruiert, an einem Ende abgewalmt,
am andern Ende den Turm umfassend,mit Pfannen eingedeckt
und von der Oberkante der zweiten Balkenlage bis zum First
8,20 m hoch. Jm Innern sind Holzsäulen angeordnet,
welche die ringsum angebrachten Emporen mit zu tragen
haben. Jn den Dachraum hinein ragt ein aus Rohrputz aus
Brettoerschalunghergestelltesimitiertes Tonneugewölbe
Jm Jnnern beträgt die Länge 29,04, die Breite 13,59, die

Höhe (vom Fußboden bis zur Oberkante der zweiten Balken-

lage) 8,44, die Höhedes Bretter-gewölbes3,25 m, der Kubik-

inhalt 3372,38 cbm. —- Sitzplätze sind vorhanden im

Erdgeschoß450, ans der Zwischenempore60, aus den oberen

Emporen 290, also im ganzen etwa 800 Sitzplätze
Jn der Vorderfront der Kirche ist eine vorspringende

Vorhalle angeordnet, die im Jahre 1886 für 2099 Mark
erbaut ist.

Altar und Kanzel bilden ein ganzes und stammen
noch aus dem 1789 eingefallenenGotteshause, woher sie aus

Mangel an Mitteln herühergenommenwurden. 1830 bat
der Pfarrer Haact um ein Gnadengeschenkzur Herstellung
eines neuen Altares und zur Verlegung der Kanzel. Der

Minister lehnte jedoch das Gesuch ab, gestütztauf ein Gut-

achten der Ober-Bau-Depntation aus dem Jahre 1832, das

auch der berühmteBaumeister Schinkel mitunterzeichnethat.
heißt in demselben, »die alte Anlage sei zwar nicht im

mindesten geschmackvoll,aber reicher ausgestattet als die

neugeplante Sie müsse durch einen zweckmäßigenAnstrich
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in sanfter Holz-—oder Steinfarbe ein erneutes Ansehen erhalten.
Die Farbe sei gleichartig fiir die Verzierungen und Flächen
zu halten, damit nicht die au sich geschmacklosenVerzierungeu
bedeutend hervortreten könnten.«

Die Orgel ist im Jahre 1818 bou dein Orgelbauer
Arendt aus Dauzig für 950 Thaler erbaut worden. 1870

wurde sie durch den Orgelbauer Ziegler in Marienburg einer

durchgreifendenReparatur unterzogen, die 320 Thaler kostete.
1885 erforderte eine Reparatur durch Terletzfi in Elbing
314 Mark. Die Orgel hat 18 klingendeStimmen, 3 (’unbrancls)-
bare) Nebenzüge,Glockenstern, 1 Mannal, l Pedal, 3 Balge.

Der Turm ist vom Straßenpflasterbigs zur Oberkante
der Wetterfahne 35,44 m hoch. Er hat ein siXiippeldacl),dass-
1864 mit Zinkblech neu eingedecktist. Am September
1854 wurde die Kugel, welche herabgenonnnen war, weil ein

Orkan im Jahre 1818 die Turmstange verbogen hatte, neu

aufgebracht Jn dieselbewurde zu der anfgefundenen Urkunde
vom 14. Mai 1792 eine neue Urkunde gelegt, die den HZistand
der Gemeinde schildert und oon dem Pfarrer Ritze mit den
drei KirchenvorsteheruOtto nnd Losse ausz- Clnistburg und

strause aus Banmgart nnterzeichnetist. Die Kugel ist Z Fus;
1 Zoll hoch und im Durchmesser am Ringe 2 Fus; breit.

Die Fahne ist 2 Fus; 7 Zoll lang und les«2 Zoll hoch.
Das Kreuz- ist 17 Zoll breit und 123,-4Zoll hoch. ---- Der

eichene Glockenstuhl trägt 2 Glocken- Die Inschrift der

kleinen Glocke lautet:

1633 Gros mich

Michel Dornmann
in Elbing.

Die grosze Glocke triigtanf der einen Seite die Inschrift:
Diese Glocke ist dvrch die Mthaltung

des Prediger Kelch vnd rathsverwandtsen

schilling durch milde Beytsrege
gutdenkender Gemeinglieder

hieher gekommen
Christburg ihm Jahr

1794.
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Llnf der andern Seite stehen die Worte:

Soli Deo Gloria me fecit
Erieh Lindeman Gedany

2 Bveh Der Chronika 6 eap 40 vers

so Las nun mein Grott- Deine Augen
auffen seyn und deine Ohren aufmerken

auftz gebet an dieser Stete

7 eap 15 vers so sollen nun meine augen
auffen seyn und meine Ohren aufmerken

auftz gebet an dieser Stets-.

Jm Jahre 1854 wurde die Kirche einer umfassenden
Ansbeffernng unterzogen. Noch bedeutend umfangreichersind
aber die Arbeiten, welche an ihr in den Jahren 1891 und
1892 vorgenommen find: das Dachgebälkist erneuert und

mit hochhinaufreichendenAufschieblingenversehen (1630 Mk.),-««)
das Dach völlig neu gedeckt(1866 Mk.), der Turm an den

Seiten mit Zink neu belegt und auch am Dache ausgebessert
(442 Mark), endlich ist auch das Jnnere ausgebesfert und

vollständigreich und geschmackvollgemalt, was einen Kosten-
aufwand von wenigstens 2500 Mark erfordern wird,
währendder Altar eine Ansstattnng erhält, welche Frauen
uud Jungfrauen der Gemeinde durch freiwilligeGaben beschafft
haben.

2. Bcgriilmisplåtzc: Kirchliches Eigentum sind die

drei bei der Stadt gelegenen Friedhofe:
a) der alte Kirchhof am PröckelwitzerWege, dessen

Erwerbszeit unbekannt ist, mit dem Leichensteindes Pfarrers
Möller, dem aus freiwilligenBeiträgen der Gemeinde errich-
teten (-83rabdenkmal des Pfarrers Nitze und dem Grabgewölbe
des Dr. med. Schrödcr;

b) der Bergkirchhof am Ende der Stauaner Straße,
zu einem Teile im Jahre 1831 für 50 Thaler, zum andern

Teile 1849 für 100 Thaler erworben. Die darauf stehende
Leichenhalleist 1864 für 590 Thaler erbaut.

c) der neue Kirchhof am Stanauer Kieswege Jm

«) Die eingetlammerten Zahlen geben die Kosten an.



--52«—.

Jahre 1887 wurde ein Gelände von 2 ha 12 ar 53 qm
für 5000 Mark erworben, von dem die vordere Hälfte zum

Kirchhofeeingerichtetund am 9· August 1889 eingeweiht ist.

Für diesenKirchhof — und für die beiden anderen sinngemäsz
geltend —- ist eine vom KöniglicheuKonsistorium bestätigte
Kirchhofs-Ordnung erlassen worden.

Ländliche, konfessionellevangelischeBegräbnisplälje
sind vorhanden in a) Baumgart, b) Czewskawolla, c)
Tiefensee und d) Aukemitt, und zwar letzterer für die

Evangelischenaus Ankemitt, Kuer, Lautensee, Litefken und

Polixen
Alle anderen ländlichenOrtschaften bestatten die evan-

gelischenToten aus den bei der Stadt gelegenen Kirchhofen
3. Das Pfarrhaus: Jiu Jahre 1799 kauften die Groß-

bürger nebst Mälzeubräuerkommuueund die Büdner aus

ihren Mitteln ein neues Pfarrhaus Ju dasselbe wurde auch
die evangelischeSchule gelegt, die damals nur einklassigwar.

Als im Jahre 1832 das Tiieformateukloster(vergl. S. 13)
der Stadt zu Schulzweckenüberwiesenwurde, blieb eine

Klasse im Pfarrhause Jm Jahre 1881 wurde dasselbe, da
es sehr baufällig geworden war, uiedergerissen. Die Stadt

verlangte und erhielt fürAbtretung des an diesem»Schulhause«
ihr zustehenden Eigentumsanteils 2000 Mark. Am Sep-
tember 1881 wurde der Grundstein zum neuen Pfarrhause
gelegt, das für 26000 Mark errichtet wurde. Da nicht die

geringsten Geldmittel vor"ls)audeuwaren, mußtedie ganze Bau-

sunnne durch eine Anleihe beschafftwerden. Diese Art der

Bezahlung des Baues, nicht aber seine Kostspieligkeitist der

Grund, weshalb unsere Gemeinde gegenwärtigeine so drückende
Steuerlast zu tragen hat.

4. Der Pfarrftall ist im Jahre 1877 erbaut. Die

Baukosten allein betrügen6500 Mark.

5. Die Pfarrschcunc ist im Sommer 1891, da die alte

Scheune am 18. Mai 1891 niederbraunte, für 1497 Mart

errichtet.
6- Das Pfarrlaud ist 7 ha. 57 ar 10 qm groß.
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3. Die Gemeinde-Organe
Nach der Verfügung des KöniglichenKonsistoriums

von Ost- und Westpreußenvom 3. »Dezember1873 besteht
der Gemeinde-Kirchenrat aus10 Altesten,die Gemeinde-

Vertretnng also aus 30 Mitgliedern Einer Verabredung
gemäß wird die eine Hälfte derselben aus der Stadt, die
andere aus den ländlichenOrtschaften gewählt.

4. Die kirchlichen Beamten.

I) Der Pfarrer, welcher bis jetzt der Gemeinde als

einziger Geistlicher vorgestanden hat. — Seit den ältesten
Zeiten der Gemeinde war der Rektor der städtischenevan-

gelischen Volksschule ein Theologe und hatte als solcher
gewissePredigten zu halten und den Pfarrer in Behinderungs-
fällen zn vertreten-k) Als vor 40 Jahren die Stadt sich der

Verpflichtung einen Theologen anzustellen, entledigenwollte,
scheiterte dieses an dem einstimmigen Widerspruch der

kirchlichenGemeinde-Organe Jetzt haben diese ihre Ge-

nehmigung dazu erteilt, das KöniglicheKonsistorium hat die

Trennung der kirchlichenFunktionen von dem Rektorat herbei-
geführt und beabsichtigt, demnächsteinen zweiten Geistlichen
anzustellen. .

2) Der Organist, dessen Amt mit einer Lehrerstelle
der hiesigen Volksschnleverbunden ist. Als die Kirchenoch
keine Orgel hatte, hielt sie sich einen ,,å)qusikus.«

3) Ein Rendant der Kirchen- und Kirchhofs-Kasse
4) Ein Erster Küster und

5) ein Hülfsküster
6) Ein Totengräber, der zugleichKalkant ist.

dk)Ehristburger Privilegienbuch No. 51 und 104.

——»,—.——



Fünfter Abschnitt.

Die Schulen.

»Die Schule muß das Nächstebei der Kirche seiu«,sagt
Dr. Martin Luther. Unter diesem Gesichtspunkte mögen
wenigstens anhangsweise einige Bemerkungen über die evan-

gelischen Schulen innerhalb der Gemeinde hier ihre Stelle

Jn einem Berichte, den der Pfarrer Möller im Jahre
1772 erstattete, heiszt esJ über die Schulen:

ist in allen Dörfern der gantzen Gemeine,
das Dorf Banmgart ausgenommen, kein ordentlieher
angesetzter Sehnlmeister Nur Tiefensee hat dann

und wann einen eine Weile gehalten Viele Ein-

wohner in den Dorfern haben ihre Kinder entweder

in benachbarte Schulen bringen müssen, oder sie
haben sie, soviel ihnen möglichgewesen,selbst unter-

richtet,«oder sie haben sie gar unwissend aufwachsen
lassen. .. Wenn die übrigen Dörfer dann nnd wann

einen Schnlmeister gehalten, ist er von Niemand be-

stätiget. . . auch von Niemand examiniret, indem

sie zu allen Zeiten ohne Vorwissen der Prediger
angenommen worden.

Zur Zeit sind folgende,mit evangelischenLehrernbesetzte
össentlicheVolksschnlenIn der Gemeinde vorhanden:
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Ä. Kein evangelischeVolksschulen:
1. die fünfklassigeSchule zu Ehristburg
2· die zweiklassigeSchule zu Banmgart;

B. mit einem alleinigen evangelischenLehrer besetzte
Volksschulen,die auch von katholischenKindern besucht
werden:

1. zu Litefken Galbtagsschnles
2. zu Nenhof,
3. zu Tiefensee;

O. ParitätischeSchulen, bei denen der erste Lehrer katho-
lisch, der zweite (seit Februar 1892 angestellt) evan-

gelischist:
1. zu Menthen,
2. zu Morainen

Ferner bestehen folgende, mit evangelischenLehrkräften
besetztePrivatschulem

1. eine Knabenschnlezu Ehristburg unter einem Phi-
lologen,

2. eine Mädchenschulezu Ehristburg mit zwei Leh-
rermnen,

3. eine Familiensehnlezu Polier mit einer Lehrerin,
1. Die Volksschule zu Ehristburg ist wohl mit der

evangelischenGemeinde zugleichentstanden (vergl·S. 9). Bis

in dieses Jahrhundert hinein hat an derselben nur ein ein-

ziger Lehrer gestanden, der Rektor und zugleichKantor war.

Jn dem BernfsbriefeN den der »Wohl Edle nnd Hochwohl-
gelehrte Herr Friederich Poh1, Candidatus Theologiae«,
zum Rettorate 1765 erhielt, heißt es:

»Die Sel)11"larbeitaber wird er also einrichten,
«

das; des Morgens von Sieben bis Acht das Gebeth
und Catechisiren, von Acht biß Eilf die übrigen
Lectiones traotiret, von Zwölf biß Eins die zur

musique fähigeund sichapplicirende Jugend unter-

richtet und von Eins biszVier gleichfallsdie übrigen

«) Jin Christburger Privilegienbuch.
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Lectiones vorgenommen und tractiret werden, und

hierdurch die liebe Jugend in der Gottessurcht, nütz-
lichenWissenschaftenund Tugenden zunehmenmöge. . .

Wenn nun treue Dienste ihren gerechten Lohn ver-

dienen, also wird Herr Pohl als hiesiger Rector
und Cantor zu fordern berechtigt sein: ein Schreib-
geld von jedem Kinde 6 gr., Jahrmarktsgeld von

den Großen 6 gr., von den Kleinen und Armen
3 gr. Quartaliter von jedem Kinde, welches an der
Latinität anfängt, lR 15 gr» welche Schreiben
und Rechnen 1 B, welcheLesen 24 gr., welcheim,
Oateohismo 18 gr. und in der Fibel lernen 12 gr.
wie nicht weniger von der Kirchequartaliter 16 B
20 gr. empfangen. . . . .. (Folgen die kirchlichenGe-

bühren für Brautmesse u. a.) ...Aunoch wird dem

Herrn Reetor Pohl auch dieses hiemit freygegeben,
2 Circuita oder Umgängezu halten, welche Er sichso
einrichtenwird, das; jeder höchstensin vierzehn Tagen
geendiget und die Jugend nicht versäumet wird.

Zuletzt hat obgedachterHerr Rector auch einen
mensam ambulatoriam Mittags und Abends bey
den EvangelischenMiilzenbräuerund Büdner, und wenn

selbigeMälzenbräuerund Biidner nicht speisen, 15 gr.
von jedem zu genüszeu Hierbey wird Herr Rector
bei diesem mensam (!) ambulatoriam (!) auch
dahin sehen, daß durch das Tadlen im Eszen nicht
der Bürger Gemüthervergrötzetwerden, sondern nach
Möglichkeitderselben damit zn frieden sein«

Um das Jahr 1850 bestand neben der damals zwei-
klassigenevangelischenund der katholischenSchule noch eine

Simultanklasse, aus der die Kinder in die Konfessionsschuleu
übergingen- Als im Jahre 1854 der Pfarrer Ritze die

Regierung um Aufhebung dieser die Kinder ungenügendvor-

bereitenden Klasse und um Anstellung eines dritten evan-

gelischenLehrers bat, erhielt er zum Bescheid,beidergeringen
Anzahl von 126 Schulkindern der Simultanklajse könnezein
Zwang auf die stiidtischenBehörden, einen neuen Lehrer
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anzustelleu, nicht ausgeübt werden. — Der fünfte Lehrer
wurde im Jahre 1870 angestellt Zur Zeit müssendie Unter-

klassender Schule wieder als überfüllt gelten.
2. Die Volksschule zu Baumgart war im Jahre

1840 eintlassig und überfiillt Da der katholischeLehrer nur

etwa 30 Schulkinder hatte, die Gemeinde aber einen zweiten
evangelischenLehrer nicht anstellen konnte, schlug der Landrat

Graf Rittberg vor, beide Schulen zu vereinigen und das

kärglicheEinkommen des katholischenLehrers zu verbessern.
Die Vereinigung kam jedoch nicht zu stande; ebenso
scheitertendie Versuche die seit 1848 gemacht wurden, die

neu eingerichteteStelle des zweiten Lehrers zu besetzen,an

dem Mangel an Bewerbern um die dürftig dotierte Stelle,
und gelangen erst im Jahre 1850 —- Die Schule erfreut
sich einer eigenen wohlthätigenStiftung, da ihr der Frei-
schulzereibesitzerSamuel Ferdiuand Fleck und seine Ehe-
frau Anna Maria geb. Dyck zum (55edächtnisihres am

22. August 1858 verstorbenen einzigen Sohnes Ferdinand
Leopold Fleck im Jahre 1859 ein Kapital von 2000 Thlm
vermachteu. Die Stiftung steht unter Verwaltung des

Pfarrers und unter Aufsicht der KöniglichenRegieruug zu
Illiarieutverder

3. Die Schule zu Litesken ist einst erbaut worden

von Kmnorowski, dem Besitzer von Gr. Teschendorf, der

die Lautenseeer Güter, als diese von der Laudschaftsequestriert
wurden, gepachtet hatte· Als erster Lehrer unterrichtete an

ihr 18 Jahre lang ein zum Lehrberuf gar nicht vorbereiteter

Mann, Namens A ndrec Bierm a n n, evangelischerKoufession.
Als die Lautenseeer Güter in den Besitz des Grafen Sie-
ra«t·"o1vsti von Gr. Waplitz übergegangenwaren, wurde 1829

der erste ordentliche und zwar katholischeLehrer Koselowski
angestellt Seit 1861 haben nach mehreren katholischen
wieder evangelischeLehrer ununterbrochen dort gewirkt Das

Patronat über die Schule übten die Gutsherrschaften von

Lauteusee und Kuxeu aus·
4. Die Volksschule zu Nenhof ist stets mit einem

evangelischenLehrer besetzt gewesen. Au Stelle des am·
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15. Juni 1835 abgebrannteu Schulhanses ist dass jetzt stehende
Gebäude im Jahre 1840 erbaut worden.

5. Die Volkssehule zu Tiefensee Bis zum Jahre
1774 hielt der Schulmeister die Schule in seiner eigenen
Kate. Jm Jahre 1790 setzten der Ortschulze und Konsorteu
den ihnen mißliebigenSchullehrer einfach ab, wurden aber

durch strengen Befehl der Regierung genötigt, ihn wieder
anzunehmen Erst im Jahre 1817 hat die Schule ihre
eigentliche Einrichtung erhalten, da sie biss- dahin nur als

,,Winkelschule«,trienigstencz nicht als- Lrtssschule galt. Bis
zur Anstellung des- Lehrercs sioh waren alle Lehrer erran-

gelisch gewesen. Nun folgten Lehrer tatlwlischer Ronfessiou
bis zum Jahre 1889, wo die Stelle wiedermu einem evan-

gelischenLehrer übertragenwurde. Ilmtl April brannte
die Schule ab, worauf mit weitgehender lluterstiitmng der

KöniglichenRegierung im Jahre 1891 die neuen stattlichen
Gebäude errichtet wurden.
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